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1 Einleitung 

Laut dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-

schutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophen-

schutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2005 sind im Bundesland Brandenburg die 

amtsfreien Gemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte dazu verpflichtet, eine 

den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. 

Hierzu haben die amtsfreien Gemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte unter 

Beteiligung ihrer Feuerwehr eine Gefahren- und Risikoanalyse durchzuführen und 

Gefahrenabwehrbedarfspläne aufzustellen und umzusetzen. 

Die Gemeinde Rangsdorf kommt mit dem vorliegenden Gefahrenabwehrbedarfsplan 

ihrer Verpflichtung nach. Hierbei umfasst der Gefahrenabwehrbedarfsplan folgende 

Kernthemen: 

- die Standorte und Wirkungsbereiche der Feuerwehren, 

- die Art und Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge und Geräte, 

- die Anzahl und Ausbildung der aktiven Feuerwehrmitglieder, 

- das Risiko- und Gefährdungspotenzial im Gemeindegebiet 

- und das zu gewährende Sicherheitsniveau für die Bürger (Schutzziel). 

Ziel dieses Bedarfsplans ist es, die festgelegten Qualitätskriterien zu prüfen und zu 

bewerten und eine umfassende und begründete Informationsquelle für die Entschei-

dungsträger von Verwaltung und Politik hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Feu-

erwehr zu liefern. Hierdurch kann die zukünftige Ausrichtung und Qualität der Gefah-

renabwehr festgelegt werden. 

Es bleibt den politischen Entscheidungsträgern überlassen, welches Sicherheitsni-

veau die Feuerwehr für die Bürger im Rahmen der einzuhaltenden rechtlichen 

Grundlagen und Regeln der Technik in Zukunft gewährleisten soll und mit welcher 

Qualität die Feuerwehr arbeitet. 

Als Datengrundlage zur Erstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplans wurde der 

abgefragte Datenbestand der Feuerwehr vom Oktober 2017 zugrunde gelegt. 
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2 Rechtliche Grundlagen und Richtlinien 

Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen und allgemeine Richtlinien zur 

Erstellung des vorliegenden Gefahrenabwehrbedarfsplanes aufgezeigt. Detailliertere 

Erläuterungen können an entsprechender Stelle nachgelesen werden. 

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophen-

schutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I Nr.9/2004 S. 197) geän-

dert am 23. September 2008 (GVBl. I Nr. 12/2008 S. 202), 

- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen 

Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30.11.2005, 

- Allgemeine Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über 

die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren 

vom 15.01.2016, 

- Runderlass des Ministers des Innern über Feuerwehrbekleidung vom 

05.08.1992, 

- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), 

- Unfallverhütungsvorschriften (UVV), 

- DVGW-Arbeitsblatt W 405. Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentli-

che Trinkwasserversorgung, 

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV), 

- Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren für 

Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten vom 

19. November 2015. 
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3 Hinweise zur Gefahrenabwehrbedarfsplanung 

Die Gemeinde hat gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BbgBKG für den örtlichen Brandschutz 

und die örtliche Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leis-

tungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. 

Zur Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs „leistungsfähige Feuerwehr“ wer-

den standardisierte Szenarien (Schutzzielszenarien) für den Brandeinsatz und für die 

Technische Hilfeleistung herangezogen. Auf deren Grundlage werden der zur Gefah-

renabwehr erforderliche Kräftebedarf und die erforderlichen Ausstattungsmerkmale 

der Feuerwehr abgeleitet. 

Schutzzielszenarien sind Schadensereignisse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im 

Gemeindegebiet auftreten können und aufgrund des Schadensausmaßes regelmä-

ßig Personen- und/oder Sachschäden fordern. 

Bei den Szenarien handelt es sich im Wesentlichen um Standardereignisse, die zu 

den gesetzlichen Pflichtaufgaben (bspw. Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleis-

tung bei Unglücksfällen) zählen. Das aus der Analyse hervorgehende individuelle 

Gefahrenpotenzial der Gemeinde (örtliche Verhältnisse, vgl. § 3 Absatz 1 BbgBKG), 

kann die Szenarien zudem konkretisieren. 

Solche Standardereignisse sind in jeder Gemeinde Brände in Gebäuden und Unfall-

ereignisse. Bezüglich der Brandereignisse wird das Schadensausmaß anhand der 

ortsüblichen Bauweise definiert. Dies wird bestimmt durch die Nutzung und Größe, 

die Bauweise und die zu erwartenden betroffenen Personen, sofern dies Einfluss auf 

die Funktionsstärke hat. Die Planungsgrundlage sind in der Regel der Wohnungs-

brand in einem Mehrfamilienhaus mit verrauchtem Rettungsweg und einer vermiss-

ten Person (kritischer Wohnungsbrand nach AGBF) und ein Verkehrsunfall mit zwei 

Fahrzeugen mit einer eingeklemmten Person und auslaufendem Kraftstoff (auf der 

Bundesautobahn). 

Zur Gefahrenabwehr müssen die erforderlichen Einsatzkräfte und Einsatzmittel in-

nerhalb eines bestimmten Zeitraums an der Einsatzstelle einsatzbereit verfügbar 

sein. Daher wird die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr auf Basis der Qualitätskrite-

rien Hilfsfrist, Funktionsstärke, Erreichungsgrad und Einsatzmittel untersucht. Diese 

Kriterien werden im Folgenden beschrieben. 

 

3.1 Hilfsfrist 

Die Hilfsfrist definiert den Zeitraum vom Beginn der Notrufabfrage in der Leitstelle bis 

zum Eintreffen der erforderlichen Einsatzkräfte an der Einsatzstelle (vgl. Definition 

DIN 14011). Sie besteht aus drei Teilen, welche sich zusammen zur Hilfsfrist aufad-

dieren: Die Dispositionszeit, die Ausrückzeit und die Fahrzeit. Für kreisangehörige 

Gemeinden übernimmt in der Regel die Leitstelle die Notrufabfrage und Alarmierung. 

Daher ist dieser Zeitraum von der Feuerwehr nicht direkt beeinflussbar. Allerdings 

wird die durchschnittliche Dispositionszeit im Rahmen des Gefahrenabwehrbedarfs-
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planes statistisch ermittelt und im Rahmen der Hilfsfristauswertung berücksichtigt. 

Die Ausrückzeit hingegen kann durch die Feuerwehr direkt beeinflusst werden. Dies 

ist die Zeit ab Alarmierung der Einsatzkräfte, bis das erste Löschfahrzeug das Feu-

erwehrhaus verlässt. Der letzte Faktor zur Errechnung der Hilfsfrist ist die Fahrzeit 

zwischen dem Ausrücken der Einsatzkräfte und der Ankunft an der Einsatzstelle. 

Diese Zeit ist nur indirekt durch die Feuerwehr zu beeinflussen und spiegelt stark die 

örtlichen Gegebenheiten (u. a. Verkehrsaufkommen, Straßensituation, Entfernung) 

wider. Diese drei Teile der Hilfsfrist müssen separat betrachtet werden. 

Die Festlegung der geforderten Hilfsfrist fußt auf der Annahme, dass Personen, die 

dem Brandrauch ausgesetzt sind, sich in akuter Lebensgefahr befinden. Die Erfah-

rungen der Feuerwehren mit kritischen Wohnungsbränden zeigen, dass Personen- 

und Sachschäden mit zunehmender Entwicklungsdauer des Brandes exponentiell 

zunehmen. Daher sind Maßnahmen zur Menschenrettung schnellstmöglich einzulei-

ten. 

Als Qualitätskriterium für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten hat die 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) eine Hilfsfrist von 

9,5 Minuten (1,5 Minuten Gesprächs- und Dispositionszeit und 8 Minuten Eintreffzeit) 

ausgegeben. Diese wird als Stand der Technik angesehen und ist in Brandenburg 

als Planungsgrundlage weit verbreitet. 

 

3.2 Funktionsstärke 

Die taktische Grundeinheit der Feuerwehr bildet eine Gruppe (vgl. Feuerwehr 

Dienstvorschrift 3) Diese besteht aus Einheitsführer, Maschinist, Melder und je zwei 

Kräften des Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupps (9 Funktionen). Im Löscheinsatz 

kann die Gruppe umfangreiche Maßnahmen zur Rettung bedrohter Personen durch-

führen oder die Brandbekämpfung einleiten. Durch den Schlauchtrupp und Melder 

können die anderen Einsatzkräfte unterstützt oder ergänzende Maßnahmen parallel 

durchgeführt werden: z. B. Aufbau einer tragbaren Leiter oder Lüftereinsatz. 

Auch in der Technischen Hilfe ist die Gruppe die Einheit, die eigenständig die Stan-

dardaufgaben zur Rettung einer eingeklemmten Person durchführen kann: Versor-

gung des Verletzten, Sicherung der Unfallstelle (Verkehrssicherung, Sicherstellung 

Brandschutz, Sicherung des Fahrzeugs), technische Rettungsmaßnahmen zur Be-

freiung der Person. 

Die Staffel (6 Funktionen) ist, bei entsprechenden Qualifikationen der Einsatzkräfte 

und den notwendigen Einsatzmitteln, sowie unter Berücksichtigung sicherheitsrele-

vanter Aspekte und rechtlicher Vorgaben (beispielsweise das Stellen des Sicher-

heitstrupps), gemäß FwDV 3 die kleinste Einheit, die eine Menschenrettung aus dem 

Gefahrenbereich, beispielsweise unter umluftunabhängigem Atemschutz, autark 

durchführen kann. 

Zur Brandbekämpfung, welche in der Regel nach der Menschenrettung durchgeführt 

wird, werden weitere Einheiten benötigt. Bei diesen ist es jedoch ausreichend, wenn 
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sie leicht verspätet an der Einsatzstelle eintreffen. Als Qualitätskriterium für die Be-

darfsplanung von Feuerwehren in Städten hat die AGBF nach einer Hilfsfrist von 

9,5 Minuten eine Mindestfunktionsstärke von 10 Einsatzkräften (eine Gruppe, also 

9 Funktionen, plus Zugführer) angesetzt. Nach weiteren 5 Minuten soll zur Brandbe-

kämpfung eine weitere Staffel (6 Funktionen) eintreffen. 

In der Praxis kann bei Freiwilligen Feuerwehren auf den Zugführer in der ersten 

Einheit (erster Abmarsch) verzichtet werden, so dass dieser mit der zweiten Einheit 

herangeführt wird. Hieraus resultiert eine Einsatzkräftestärke von einer Gruppe in 

8 Minuten und zusätzliche sieben Einsatzkräfte (eine Staffel, plus Zugführer) in wei-

teren 5 Minuten nach der Alarmierung. 

Die dargestellten Qualitätskriterien Hilfsfrist und Funktionsstärke können derzeit als 

Stand der Technik angesehen werden und sind in Brandenburg als Planungsgrund-

lage weit verbreitet. 

 

3.3 Erreichungsgrad 

Der „Erreichungsgrad“ ist der prozentuale Anteil der Einsätze, bei dem die Zielgrö-

ßen „Hilfsfrist“ und „Funktionsstärke“ eingehalten werden. Ein Erreichungsgrad von 

z. B. 80 % bedeutet, dass für 4/5 aller Einsätze die Zielgrößen eingehalten werden, 

bei 1/5 der Einsätze jedoch nicht. 

Allgemein kann für eine Freiwillige Feuerwehr ein Zielerreichungsgrad von 80 % 

angesetzt werden. Es ist allgemein anerkannt, dass ab diesem Wert grundsätzlich 

von einer leistungsfähigen Feuerwehr gesprochen werden kann. Für Berufsfeuer-

wehren hat die AGBF einen Zielerreichungsgrad von 90 % definiert. Naturgemäß ist 

das Erreichen aller Einsätze unrealistisch, da sehr viele Faktoren (bspw. Verkehrs-

aufkommen, Witterungsverhältnisse, Paralleleinsätze) vereinzelt zu einem verspäte-

ten Eintreffen führen können. 

 

3.4 Einsatzmittel 

Um einen effektiven Erstangriff mit erfolgender Menschenrettung durchführen zu 

können, ist es nicht nur wichtig, ausreichend Personal in kurzer Zeit an der Einsatz-

stelle verfügbar zu haben. Zusätzlich ist es wichtig, dass geeignete Einsatzmittel 

bereitstehen. Eine erfolgreiche Menschenrettung kann im Regelfall bereits mit dem 

ersteintreffenden Löschfahrzeug mit Atemschutz und einer mobilen Löschwasserre-

serve auf dem Fahrzeug durchgeführt werden. Bei Technischer Hilfe ist es wichtig, 

auf Material zur Verkehrssicherung, Sicherstellung des Brandschutzes, Sicherung 

des Unfallfahrzeugs sowie auf einen Hilfeleistungssatz zur Befreiung von Personen 

zurückgreifen zu können. 
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4 IST-Zustand der Freiwilligen Feuerwehr 

 
Abb. 4.1 Übersicht der Feuerwehrstandorte 
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Im folgenden Kapitel wird der IST-Zustand der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf 

dargestellt. Untersucht werden die Entwicklung, Ausbildung und Verfügbarkeit der 

Einsatzkräfte, die technische Ausstattung der Feuerwehren, der Zustand der Feuer-

wehrhäuser sowie die Einsatzdaten. 

Grundsätzlich ist die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf in zwei Ortsfeuerwehren un-

tergliedert. Die beiden Ortsfeuerwehren Rangsdorf und Groß Machnow werden ent-

sprechend im vorliegenden Bedarfsplan gesondert dargestellt. 

 

4.1 Einsatzkräfte 

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird anhand der Qualitätskriterien „Hilfsfrist“, 

„Funktionsstärke“, „Einsatzmittel“ und „Erreichungsgrad“ definiert. 

Die „Funktionsstärke“ steht für die Anzahl und Qualifikation der Einsatzkräfte, die zur 

Bewältigung eines Schadensereignisses notwendig sind. Das Qualitätskriterium 

„Hilfsfrist“ hat zur Folge, dass neben der generellen Anzahl und Qualifikation der 

Einsatzkräfte auch die zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte entscheidend ist. Eine 

genaue Analyse der Einsatzkräfte ist zur Aufstellung und Unterhaltung einer leis-

tungsfähigen Feuerwehr aus diesem Grund zwingend erforderlich. 

In den folgenden Kapiteln werden daher die Einsatzkräfte der Feuerwehr betrachtet. 

Neben der Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl auf Basis vergangener Mitglieder-

zahlen, der vorliegenden Altersstruktur und der Jugendfeuerwehr, wird die Verfüg-

barkeit der Einsatzkräfte im Einsatzfall, einschließlich ihrer Qualifikationen, unter-

sucht. Ziel ist es, eventuell vorhandene Defizite bei der Verfügbarkeit oder der Aus-

bildung der Einsatzkräfte zu erkennen und Entwicklungstendenzen bei der Einsatz-

kräftestärke aufzuzeigen. Im SOLL-Konzept können hierdurch Maßnahmen zur lang-

fristigen Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr dargestellt werden. 

 

Methodik 

Zur Analyse der Einsatzkräfte wurde eine Umfrage unter allen Aktiven durchgeführt. 

Hierbei wurden neben allgemeinen persönlichen Informationen (Alter, Wohnort usw.) 

auch feuerwehrspezifische Angaben (Eintrittsjahr in die Feuerwehr, Dienstgrad, Qua-

lifikation usw.) gemacht. Zudem haben die Einsatzkräfte ihre generelle und zeitliche 

Verfügbarkeit im Einsatzfall abgeschätzt. Die Umfrage wird außerdem durch allge-

meine Statistiken über die Einsatzkräfte (z. B. Ausbildungsstand) und die Auswertung 

der Einsatzdaten, welche die real verfügbaren Einsatzkräfte je Einsatz erfassen, 

ergänzt. 

Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl 

Auf Basis der Einsatzkräfteanzahl und der Eintrittsjahre in die Feuerwehr, einschließ-

lich der Art des Eintritts (z. B. aus der Jugendfeuerwehr), wird der Zuwachs bzw. 

Rückgang der Einsatzkräfte in den letzten Jahren aufgezeigt. Hieraus lassen sich 
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allgemeine Entwicklungstendenzen erkennen und gegebenenfalls Prognosen für die 

zukünftige Entwicklung ableiten. 

 

Altersstruktur der Feuerwehr 

Die Altersstruktur einer Freiwilligen Feuerwehr gibt Aufschluss über den aktuellen 

Stand und die potenzielle zukünftige Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, besonders in Anbetracht des demografischen Wan-

dels dafür Sorge zu tragen, dass der Feuerwehr auch zukünftig genug Einsatzperso-

nal zur Verfügung steht. Zusätzlich gilt, dass nur eine gesunde Verteilung der Ein-

satzkräfte über alle Altersgruppen hinweg die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr in 

Bezug auf Erfahrung, Fitness und Technik sicherstellen kann. Die Einsatzkräfte wer-

den dazu in sechs Altersgruppen gegliedert. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen 

stellt die Anzahl der Einsatzkräfte dar, die im Zeitraum des vorliegenden Bedarfs-

plans altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Die Altersgruppe der 

50-60-Jährigen stellt mittelfristig den altersbedingten Rückgang der Einsatzkräftean-

zahl dar. 

Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse 

Auf Grundlage der Selbsteinschätzung der Einsatzkräfte wird eine Einsatzkräftever-

fügbarkeitsanalyse (EVA) durchgeführt. In diesem Zusammenhang haben die Ein-

satzkräfte Angaben zur Anfahrtszeit vom Wohnort bzw. vom Arbeitsplatz (sowie 

Schule, Universität usw.) zum Feuerwehrhaus gemacht. Entsprechend wird die zeitli-

che Verfügbarkeit der Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus, einschließlich der vorhande-

nen Qualifikationen, ersichtlich. Die zeitlichen Angaben gemäß der Selbsteinschät-

zung werden durch die Angaben der Wohn- und Arbeitsadressen mittels Fahrzeitsi-

mulation verifiziert. 

Es werden zwei Zeitkategorien, werktags 06:00 bis18:00 Uhr und sonstige Zeiten, 

unterschieden. Hier zeigt die Erfahrung, dass während der regulären Arbeitszeiten 

die Verfügbarkeit freiwilliger Einsatzkräfte deutlich absinkt und es dadurch zu perso-

nellen Defiziten kommt. Die Schichtarbeiter werden außerdem gesondert dargestellt, 

da die allgemeinen Zeitkategorien bei diesen nicht gelten. Hier wird die theoretische 

Verfügbarkeit der Einsatzkräfte gemäß Schichtdienst statistisch ermittelt. 

Zunächst wird die Gesamtzahl der verfügbaren Einsatzkräfte je Zeitkategorie auf 

einer Zeitschiene dargestellt. Es wird somit ersichtlich, wie viele Einsatzkräfte inner-

halb welcher Zeit das jeweilige Feuerwehrhaus erreichen können. In weiteren Dia-

grammen, die sich im Anhang befinden, werden die Qualifikationen der eintreffenden 

Einsatzkräfte dargestellt sowie die Mehrfachqualifikationen der Einsatzkräfte unter-

sucht. Bei den Qualifikationsdiagrammen wird zunächst die Gesamtzahl aller einzel-

nen Qualifikationen der verfügbaren Einsatzkräfte auf einer Zeitschiene dargestellt. 

Es wird dabei nicht ersichtlich, ob eine Einsatzkraft nur eine oder gleichzeitig mehre-

re Qualifikationen besitzt. Hieraus lässt sich insofern nicht auf die verfügbaren Funk-

tionen im Einsatzfall schließen! Stehen beispielsweise alle Qualifikationen (Maschi-

nist, Fahrzeugführer, Atemschutzgeräteträger und höhere Führungskraft) je einmal 

zur Verfügung, aber handelt es sich dabei um lediglich eine Einsatzkraft, die all diese 
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Qualifikationen besitzt, so steht im Einsatzfall lediglich eine Funktion bereit, da jede 

Einsatzkraft nur eine Funktion im Einsatz wahrnehmen kann. Die Qualifikationsvertei-

lung wird daher in einem weiteren Diagramm entschlüsselt. 

Die Qualifikationsverteilung bzw. die vorhandenen Funktionen werden nicht in einem 

zeitlichen Verlauf dargestellt. Stattdessen werden die Funktionen basierend auf den 

gegebenen Eintreffzeiten für die erste Gruppe (8 Minuten) und für die zweite Gruppe 

(13 Minuten) und einer planerisch anzusetzenden Ausrückzeit von 4 Minuten bewer-

tet. Es wird somit ersichtlich, ob die eingangs erwähnten Qualitätskriterien „Funkti-

onsstärke“ und „Hilfsfrist“ planerisch eingehalten werden können und somit die per-

sonelle Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gegeben ist. 

Die personelle Leistungsfähigkeit des jeweiligen Feuerwehrstandortes wird anhand 

der taktischen Einheiten gemäß FwDV 3 beurteilt. 

Die kleinste taktische Einheit einer Feuerwehr bildet demnach der Selbstständige 

Trupp, gefolgt von der Staffel und der Gruppe. 

Die Gruppe bildet die taktische Grundeinheit einer Feuerwehr. Die Gruppe gliedert 

sich in Gruppenführer, Maschinist, Melder, Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauch-

trupp. Zur Erfüllung jeder einzelnen Funktion sind unterschiedliche Qualifikationen 

notwendig. Zur Bildung einer Gruppe werden daher in der vorliegenden Analyse die 

folgenden Qualifikationen in entsprechender Anzahl vorausgesetzt: 

Gruppenführer     1x 

Maschinist und Führerscheininhaber 1x 

Atemschutzgeräteträger   4x 

Truppmann     3x 

Aufgrund des modernen Einsatzablaufes, z. B. durch wasserführende Fahrzeuge, 

kann die Staffel als kleinste taktische Einheit angesehen werden, die effektiv im 

Brandeinsatz und zur Menschenrettung eingesetzt werden kann. Da ihr im Erstangriff 

dieselben Aufgaben wie einer Gruppe obliegen, benötigt die Staffel ebenfalls einen 

Gruppenführer, einen Maschinisten und Führerscheininhaber sowie vier Atemschutz-

geräteträger. 

Der Selbstständige Trupp ist eine taktische Einheit, deren Mannschaft aus einem 

Truppführer und zwei weiteren Einsatzkräften (Truppmann und Maschinist) besteht 

(1/2/3). Der Selbstständige Trupp dient primär als Ergänzung anderer Einheiten bzw. 

der Zuführung von Sonderfahrzeugen und kann lediglich für einzelne Aufgaben ei-

genständig eingesetzt werden. Die dafür benötigten Qualifikationen sind: 

Truppführer     1x 

Maschinist und Führerscheininhaber 1x 

Truppmann     1x 

In der Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse wird die personelle Leistungsfähigkeit 

jedes einzelnen Feuerwehrstandortes auf Basis dieser taktischen Einheiten bewertet. 
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4.1.1 OFW Groß Machnow 

In der Ortsfeuerwehr Groß Machnow sind derzeit 18 Einsatzkräfte aktiv, von denen 

17 an der Personalbefragung teilgenommen haben. Sieben Einsatzkräfte sind im 

Schichtdienst tätig. Ein Führerschein der Klasse C/CE ist mindestens zur Führung 

der Fahrzeuge nötig. 

 
Tab. 4.1 Personelle Struktur der OFW Groß Machnow 

 
Abb. 4.2 Verfügbarkeit der Einsatzkräfte in der OFW Groß Machnow 

Gemäß Selbsteinschätzung kann in der OFW Groß Machnow werktags tagsüber 

nach fünf Minuten eine Taktische Einheit in Staffelstärke gebildet werden. Hierbei ist 

der Großteil der Einsatzkräfte im Schichtdienst tätig, so dass die Verfügbarkeit gro-

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 18

davon:

Truppführer* 5

Gruppenführer* 2

Zugführer* 5

Verbandsführer* 0

Maschinisten 9

Führerschein Klasse C/CE (2) 9

Atemschutzgeräteträger 12

Einsatzkräfte im Schichtdienst 7

An der Personalbefragung teilgenommen: 17 (95%)

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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* schraffierte Bereiche = theoretische Anzahl an verfügbaren Schichtarbeitern
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ßen Schwankungen unterliegen kann. Auch zu einem späteren Zeitpunkt kann, 

selbst mit Hilfe der Schichtarbeiter, erwartungsgemäß keine Gruppe gebildet werden. 

Zu sonstigen Zeiten stehen gemäß Selbsteinschätzung innerhalb von fünf Minuten 

genügend Einsatzkräfte zur Bildung einer Gruppe zur Verfügung. Hierfür stehen 

dann auch die benötigten Qualifikationen zur Verfügung. 

 
4.1.2 OFW Rangsdorf 

In der Ortsfeuerwehr Rangsdorf sind derzeit 40 Einsatzkräfte aktiv, von denen 37 an 

der Personalbefragung teilgenommen haben. Acht Einsatzkräfte sind im Schicht-

dienst tätig. Ein Führerschein der Klasse C/CE ist mindestens zur Führung der Fahr-

zeuge nötig. 

 

Tab. 4.2 Personelle Struktur der OFW Rangsdorf 

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 40

davon:

Truppführer* 24

Gruppenführer* 1

Zugführer* 5

Verbandsführer* 1

Maschinisten 12

Führerschein Klasse C/CE (2) 12

Atemschutzgeräteträger 19

Einsatzkräfte im Schichtdienst 8

An der Personalbefragung teilgenommen: 37 (93%)

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation

Personelle Struktur
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Abb. 4.3 Verfügbarkeit der Einsatzkräfte in der OFW Rangsdorf 

Gemäß Selbsteinschätzung kann in der OFW Rangsdorf werktags tagsüber inner-

halb von fünf Minuten eine Gruppe gebildet werden. Hierzu ist jedoch die Verfügbar-

keit von Schichtarbeitern unabdingbar. Die notwendigen Qualifikationen zur Bildung 

einer Gruppe stehen trotz der Schichtarbeiter erwartungsgemäß nicht bereit. Hierzu 

fehlt es an Atemschutzgeräteträgern. 

Zu sonstigen Zeiten stehen gemäß Selbsteinschätzung innerhalb von fünf Minuten 

genügend Einsatzkräfte zur Bildung von mehreren Gruppen zur Verfügung. Hierfür 

stehen dann auch die benötigten Qualifikationen bereit. 

 

4.1.3 Altersstruktur 

Betrachtet man die Altersstruktur in den Ortsfeuerwehren, so ergibt sich folgendes 

Bild: 

0

5

10

15

20

25

30

35

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 >10:00

E
in

s
a
tz

k
rä

ft
e

Zeit [in min]

Zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte OFW Rangsdorf

Einsatzkräfte werktags (06:00-18:00) Einsatzkräfte sonstige Zeiten

* schraffierte Bereiche = theoretische Anzahl an verfügbaren Schichtarbeitern



Gefahrenabwehrbedarfsplan Gemeinde Rangsdorf IST-Zustand   20 

 

Gefahrenabwehrbedarfsplan 

 
Abb. 4.4  Altersstruktur 

In der Ortsfeuerwehr Groß Machnow sind nur wenige Einsatzkräfte älter als 50 Jahre 

alt. Die Altersgruppe der 30 bis 40-Jährigen ist am stärksten vertreten. Insgesamt ist 

in den nächsten Jahren kein großer altersbedingter Rückgang der Einsatzkräftean-

zahl zu erwarten. 

In der Ortsfeuerwehr Rangsdorf ist ebenfalls eine sehr positive Altersstruktur vorhan-

den. Kurzfristig werden drei Einsatzkräfte altersbedingt aus dem aktiven Dienst aus-

scheiden müssen. Der Großteil der Einsatzkräfte ist jedoch jünger als 40 Jahre alt. 

Die Altersstruktur ist in beiden Ortsfeuerwehren sehr positiv zu bewerten. Hierfür ist 

unter anderem die sehr gute Jugendarbeit in den Ortsfeuerwehren verantwortlich. 

 

4.1.4 Jugendfeuerwehr 

Bereits im Jahr 1991 wurde in der Ortsfeuerwehr Rangsdorf eine Jugendfeuerwehr 

gegründet. Am 01.04.1992 wurde auch in Groß Machnow eine eigene Jugendfeuer-

wehrabteilung eröffnet. 

Schwerpunkt der Jugendfeuerwehrarbeit ist die feuerwehrtechnische Ausbildung. 

Dabei werden die Jugendlichen an den Geräten und Ausrüstungsgegenständen der 

örtlichen Feuerwehr ausgebildet und auf den späteren Dienst in der Einsatzabteilung 

vorbereitet. Zusätzlich wird eine Vielzahl an weiteren Aktivitäten (Zeltlager, Wett-

kämpfe usw.) mit den Jugendlichen durchgeführt. 
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Tab. 4.3 Jugendfeuerwehr 

Insgesamt sind in den beiden Jugendfeuerwehren derzeit rund 26 Mitglieder in der 

Jugendfeuerwehr aktiv. Besonders die Mitgliedschaft der weiblichen Mitglieder ist 

positiv hervorzuheben. 

Insgesamt acht Jugendliche konnten in den letzten fünf Jahren in den aktiven Dienst 

übernommen werden. Die jährlichen Übernahmen sind dabei aufgrund der Alters-

struktur in der Jugendfeuerwehr sehr schwankend. Es konnten keine weiblichen 

Mitglieder für den aktiven Dienst gewonnen werden. 

In Rangsdorf entstammen insgesamt 46 % der Einsatzkräfte der Jugendfeuerwehr. In 

Groß Machnow beträgt dieser Wert 35 %. Grundsätzlich stellt die Jugendfeuerwehr 

in der Gemeinde Rangsdorf eine sehr wichtige Quelle zur Generierung neuer Ein-

satzkräfte dar. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Altersstruktur der Ortsfeuerwehren 

wider (vgl. Kapitel 4.1.3). 

  

Feuerwehr: Rangsdorf

Gründungsjahr JF: 1991

Jahr Jugendwarte Ausbilder Jungen Mädchen Jungen Mädchen

2013 2 4 16 4 2 -

2014 2 4 15 4 - -

2015 2 5 18 2 - -

2016 2 4 18 2 - -

2017 2 8 17 3 3 -

Feuerwehr: Groß Machnow

Gründungsjahr JF: 1992

Jahr Jugendwarte Ausbilder Jungen Mädchen Jungen Mädchen

2012 2 0 5 2 2 -

2013 1 1 6 3 - -

2014 1 2 5 2 - -

2015 1 2 6 2 - -

2016 2 2 5 1 1 -

Übernahme aktive WehrMitglieder

Jugendfeuerwehr

Mitglieder Übernahme aktive Wehr
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4.2 Einsatzmittel 

Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicher zu stellen, ist neben der bereits 

dargestellten personellen Ausstattung auch die technische Ausstattung, einschließ-

lich der Fahrzeuge, relevant. Nur durch gefährdungsangepasste Einsatzmittel kann 

auf die vorliegenden Gefahren im Einsatzfall reagiert und ein effektiver Einsatzablauf 

gewährleistet werden. Im Folgenden wird daher auf die vorgehaltenen Fahrzeuge 

sowie die Vorhaltung von sonstiger Technik eingegangen. 

 

4.2.1 Fahrzeuge 

In der Tabelle wird die Fahrzeugausstattung, einschließlich Sonderbeladung, der 

Ortsfeuerwehren dargestellt. 

 
Tab. 4.4  Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren 

Groß Machnow 

Das Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16/25) besitzt eine Staffelkabine (6 Einsatzkräfte) 

und eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkreiselpumpe, einen Lösch-

wassertank mit einem Volumen von 2.400 Litern sowie eine feuerwehrtechnische 

Beladung für eine Gruppe. 

Fahrzeug Baujahr Sonderbeladung/Bemerkungen

TLF 16/25 1995

RW 1985

KdoW 2009

MTW 2012

ELW 1 2001

MTW 2004

TLF 16/25 1999

HLF 20/16 2008 Pedalschneider, Sperrwerkzeug, Brechwerkzeug, Rohrdichtkissen

LF 16 TS 1990

GW-T 2013

Kettensäge, Tauchpumpe, Trennschleifer, Rettungsbühne, 

Notstromaggregat, Ballonleuchte, Schleifkorbtrage, div, Boxen mit 

Reinigungsausstattung, Hebe- und Absstützsyteme, Seile, 

Schlingen, Schäkel, Signale, Rettungssystem, Motorpumpe, 

Streumittel, Verschiebehilfe

Boot 2017

Bootstrailer 2017

Anhänger 2006

Groß Machnow

Rangsdorf

Fahrzeuge
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Der Rüstwagen (RW) wird bei der Technischen Hilfeleistung eingesetzt. Er verfügt 

über umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät, mit dem Personen nach Unfällen 

(insbesondere im Straßenverkehr) aus Notlagen befreit werden, umweltschädigende 

Substanzen aufgefangen, Einsatzstellen ausgeleuchtet und diverse andere Aufgaben 

erfüllt werden können. Der Rüstwagen wird mit einem Trupp (3 Einsatzkräften) be-

setzt. 

Der Kommandowagen (KdoW) dient dem Transport von Führungskräften im Einsatz-

fall sowie als Dienstfahrzeug bei feuerwehrspezifischen Terminen. Er kann zudem 

zur Einsatzführung bei kleineren Einsätzen verwendet werden. 

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient dem Transport von Einsatzkräften im 

Einsatzfall. Zudem wird er für Dienstfahrten und für Fahrten der Jugendfeuerwehr 

genutzt. 

Rangsdorf 

Der Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) ist mit Kommunikationsmitteln und weiterer Ausrüs-

tung zur Führung taktischer Einheiten ausgerüstet und dient der Einsatzleitung am 

Einsatzort. 

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient dem Transport von Einsatzkräften im 

Einsatzfall. Zudem wird er für Dienstfahrten und für Fahrten der Jugendfeuerwehr 

genutzt. 

Das Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16/25) besitzt eine Staffelkabine (6 Einsatzkräfte) 

und eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkreiselpumpe, einen Lösch-

wassertank mit einem Volumen von 2.400 Litern sowie eine feuerwehrtechnische 

Beladung für eine Gruppe. 

Das Löschgruppenfahrzeug 16 mit Tragkraftspritze (LF 16 TS) besitzt eine Gruppen-

kabine (9 Einsatzkräfte) und eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkrei-

selpumpe sowie eine Tragkraftspritze. Es besitzt keinen Löschwassertank und ist 

primär für die Löschwasserförderung und Brandbekämpfung ausgelegt. 

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) besitzt eine Gruppenkabine 

(9 Einsatzkräfte) und eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkreiselpum-

pe (FPN 10-2000), einen Löschwassertank mit einem Volumen von 1.600 Litern, eine 

feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe sowie eine erweiterte Ausstattung 

zur Durchführung einfacher bis mittlerer Technischer Hilfeleistungen. 

Der Gerätewagen-Transport (GW-T) dient als Logistikfahrzeug zum Transport von 

Einsatzmaterialien. Es ist mit einem Rollgitterwagensystem ausgestattet und kann 

flexibel an die Einsatzszenarien angepasst werden. 

 

Insgesamt stehen derzeit 6.400 Liter Löschwasser auf den Fahrzeugen zur Verfü-

gung. Einzelne Fahrzeuge sind bereits überaltert und müssen im Rahmen des vorlie-

genden Bedarfsplans ersatzbeschafft werden. Ein entsprechendes Fahrzeugkonzept 

wird im Soll-Konzept dargestellt. 
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4.2.2 Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung jeder Einsatzkraft besteht hauptsächlich aus der 

Einsatzbekleidung. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Einsatzkräfte entspre-

chend ihrer Aufgabe im Einsatzfall über eine angemessene Schutzkleidung verfügen. 

Als Grundlage hierfür dienen die Rahmenbedingungen, die in der DIN EN 469 und 

nach HuPF (Herstellungs- und Prüfrichtlinie von Feuerwehrschutzkleidung) festgehal-

ten werden. 

Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mit: 

• Feuerwehrschutzhelm 

• Feuerwehr-Überjacke, mehrlagig 

• Feuerwehr-Hose, einlagig 

• Feuerwehr-Stiefel 

• Feuerwehr-Schutzhandschuhe 

 

ausgestattet. 

 

Alle Atemschutzgeräteträger sind gemäß DIN EN 469 und HuPF zusätzlich mit fol-

gender Bekleidung ausgestattet: 

• Feuerwehr-Überhose, mehrlagig 

• Flammenschutzhaube 

Die Einsatzbekleidung wird nach Herstellervorgaben von einem externen Dienstleis-

ter gewaschen. 

Die Wartung, Pflege und Reinigung der Atemschutzgeräte erfolgt am Feuerwehr-

technischen Zentrum des Landkreises in Luckenwalde. 

 

4.2.3 Alarmierungssicherheit 

Alle Einsatzkräfte sind mit einem digitalen Funkmeldeempfänger ausgestattet. Die 

Funktionsfähigkeit der Funkmeldeempfänger ist dabei im gesamten Gemeindegebiet 

gegeben. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt über die Leitstelle Brandenburg 

mit Sitz in Brandenburg an der Havel. Hier gibt es keine Probleme bei der Zusam-

menarbeit. Es wird entsprechend der aktuellen Alarm- und Ausrückeordnung alar-

miert. 
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4.3 Hilfsfrist 

Im Folgenden wird die Einhaltung der Hilfsfrist durch die Feuerwehr untersucht. Die 

Hilfsfrist besteht aus der Gesprächs- und Dispositionszeit der Leitstelle, der Ausrück-

zeit und der Fahrzeit. 

Zur Ermittlung der Teilzeiten wurden die Einsatzdaten der Gemeinde analysiert. 

Hierzu wurden die Statusmeldungen des Leitstellendatensatzes von 2012 bis 2016 

ausgewertet. Betrachtet wurden ausschließlich als zeitkritisch anzusehende Einsät-

ze, bei denen alle zur Auswertung benötigten Daten dokumentiert wurden. 

Auf die Gesprächs- und Dispositionszeit der Leitstelle hat die Feuerwehr im Regelfall 

keinen Einfluss. Hier wird für Leitstellen im Normalfall ein Richtwert von 1,5 Minuten 

angesetzt. 

Die Fahrzeit ist durch die Feuerwehr nur bedingt zu beeinflussen. Die Fahrzeit resul-

tiert aus der Verteilung der Einsatzorte und ergibt sich durch die Standortstruktur der 

Feuerwehr. So ist naturgemäß bei Einsätzen auf der Bundesautobahn mit einer län-

geren Fahrzeit zu rechnen, während innerörtliche Einsätze in der Regel kurze Fahr-

zeiten mit sich bringen. 

Die Ausrückzeit ist jedoch eine Größe, die durch Maßnahmen der Feuerwehr (bspw. 

Anpassungen am Feuerwehrhaus oder Anpassung der Einsatztaktik) beeinflussbar 

ist. Die Tab. 4.5 zeigt die prozentuale Verteilung der Ausrückzeit. 

 

Tab. 4.5 Auswertung der Ausrückezeit nach Ortsfeuerwehr 

Es wird deutlich, dass das erste Löschfahrzeug in beiden Ortsfeuerwehren im Regel-

fall in vier bis fünf Minuten vom Feuerwehrhaus ausrückt. Der Unterschied zwischen 

den beiden ausgewerteten Zeitkategorien werktags tagsüber und sonstige Zeiten ist 

sehr gering. Insgesamt sind diese Werte für eine Freiwillige Feuerwehr als positiv 

anzusehen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Groß Machnow 0% 0% 33% 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 4 -

Rangsdorf 0% 2% 18% 22% 20% 20% 15% 4% 0% 0% 0% 55 5 6

Groß Machnow 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7 4 5

Rangsdorf 0% 1% 14% 17% 22% 26% 14% 2% 2% 1% 2% 101 5 7

Groß Machnow 0% 0% 10% 70% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 4 4,8

Rangsdorf 0% 1% 15% 19% 21% 24% 14% 3% 1% 6% 1% 156 5 6,6

Sonstige Zeiten

Gesamt

Anteil der Einsätze je Ausrückzeit (in Minuten) Anzahl 

der 

Einsätze

Prozentuale Verteilung der Ausrückzeit (erstausrückendes Löschfahrzeug)

80% 

(in min.)

Median

(in min.)

Werktags tagsüber
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4.4 Erreichungsgrad 

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird anhand der Bemessungswerte 

„Hilfsfrist“, „Funktionsstärke“ und „Einsatzmittel“ definiert. Es müssen alle Bemes-

sungswerte gleichzeitig erfüllt sein, um dem Begriff „leistungsfähig“ gerecht zu wer-

den. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die derzeit vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge bzw. 

Erstangriffsfahrzeuge in der Freiwilligen Feuerwehr eine Einhaltung des Qualitätskri-

teriums „Einsatzmittel“ bei einem Standardschadensereignis gewährleisten. 

Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird der so genannte „Errei-

chungsgrad“ analysiert. Der „Erreichungsgrad“ ist der prozentuale Anteil der Einsät-

ze, bei dem die Zielgrößen „Hilfsfrist“ und „Funktionsstärke“ eingehalten werden. Ein 

Erreichungsgrad von z. B. 80 % bedeutet, dass für 4/5 aller Einsätze beide Zielgrö-

ßen eingehalten werden, bei 1/5 der Einsätze jedoch nicht. 

Betrachtet man alle erreichungsgradrelevanten Einsätze (BMA, Technische Hilfeleis-

tungen mit Menschenrettung und Brände in Gebäuden), so konnten 24 von 110 Ein-

satzorten innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung mit neun Einsatzkräften 

erreicht werden. Dies entspricht einem Erreichungsgrad von 21,8 %. Zu sonstigen 

Zeiten liegt der Erreichungsgrad bei 18,1 % (10 von 55 Einsätzen) während er werk-

tags tagsüber bei 25,5 % liegt (14 von 55). 

Betrachtet man die unterschiedlichen Kategorien (BMA, TH mit Menschenrettung und 

Brand), so fällt auf, dass ein Großteil der bemessungsrelevanten Einsätze durch 

Brandmeldealarme generiert werden. Brandeinsätze spielen nur eine geringe Rolle. 

Bei den Technischen Hilfeleistungen mit Menschenrettung ist zu beachten, dass sich 

diese in der Regel außerhalb der Ortschaften ereignen und hierdurch längere Fahr-

zeiten entstehen. Unfälle auf Bundesautobahnen wurden bei der vorliegenden Ana-

lyse nicht berücksichtigt. 

 

Tab. 4.6 Erreichungsgrad nach Kategorie 

Insgesamt stellt sich der Erreichungsgrad als niedrig dar. Im SOLL-Konzept sollen 

daher Maßnahmen zur Verbesserung der personellen Verfügbarkeit und der Aus-

rückezeit dargelegt werden. 

 

Alle Einsätze
nur BMA-

Einsätze

nur TH-

Menschenrettung

nur Brand-

Einsätze

Werktags (06:00 - 18:00 Uhr) 55 (14) 31 (5) 22 (9) 2 (0)

sonstige Zeiten 55 (10) 29 (3) 21 (6) 5 (1)

gesamt 110 (24) 60 (8) 43 (15) 7 (1)

* in Klammern = Anzahl der Einsätze, an denen die Hilfsfrist erreicht wurde

Anzahl der Einsätze nach Kategorien
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4.4.1 Analyse der Steigerungspotenziale 

Um Steigerungspotenziale bewerten und Gründe für die nicht erreichten Einsätze 

abwägen zu können, kann die theoretische Entwicklung des Erreichungsgrades 

betrachtet werden. Im folgenden Diagramm werden daher die Erreichungsgrade für 

weitere Bemessungsparameter dargestellt. So wird analysiert, in wieviel Prozent der 

Fälle anstatt einer Gruppe (9 Einsatzkräfte) eine Staffel (6 Einsatzkräfte) innerhalb 

von 8 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist. Die Staffel stellt 

dabei grundsätzlich die Taktische Einheit dar, durch die im Bedarfsfall eine effektive 

Menschenrettung durchgeführt werden kann. Ebenso wird im Diagramm ersichtlich, 

wie sich der Erreichungsgrad im zeitlichen Verlauf entwickelt. 

 

Abb. 4.5 Theoretische Entwicklung des Erreichungsgrades 

In Abb. 4.5 zeigt sich, dass in 47,3 % der Einsätze zwar keine Gruppe, aber eine 

Staffel innerhalb von 8 Minuten am Einsatzort eingetroffen ist. Weiterhin kann festge-

stellt werden, dass sich der Erreichungsgrad bei einer größeren Eintreffzeit ebenfalls 

deutlich verbessert. Für einen anzustrebenden Zielerreichungsgrad von rund 80 % 

(vgl. Kapitel 6) fehlt es jedoch nicht nur an Einsatzkräften, sondern es ist auch eine 

Verkürzung der Eintreffzeit erforderlich. Entsprechende Maßnahmen werden im 

SOLL-Konzept erläutert.  

8 Minuten 9 Minuten 10 Minuten 11 Minuten

9 EK 21,8%* 32,7% 43,6% 50,0%

8 EK 24,4% 35,5% 46,4% 53,6%

7 EK 33,6% 46,4% 62,7% 70,9%

6 EK 47,3% 60,0% 75,5% 82,7%

* Tatsächlicher Erreichungsgrad mit BMA (8 Minuten; 9 Einsatzkräfte)

Theoretische Entwicklung des Erreichungsgrades
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4.5 Feuerwehrhäuser 

Im Folgenden wird der Zustand der Feuerwehrhäuser dargestellt. Die hier festgestell-

ten Mängel wurden bei einer Ortsbegehung der Feuerwehrhäuser am 19.02.2018 

erfasst. Die Beurteilungsgrundlagen der Feuerwehrhäuser sind in den folgenden 

Tabellen zusammengefasst. 

Zu beachten ist die Übergangsregelung gemäß § 33 Abs. 1 UVV (GUV-V C53), in 

der festgehalten wird, dass für bereits errichtete bauliche Anlagen beim In-Kraft-

Treten neuer Unfallverhütungsvorschriften der sogenannte Bestandsschutz besteht. 

Den Bestimmungen neuer Unfallverhütungsvorschriften ist daher erst bei wesentli-

chen Erweiterungen oder Umbauten der bestehenden baulichen Anlagen Rechnung 

zu tragen. Eingeschränkt wird diese Regelung jedoch durch § 33 Abs. 2 UVV (GUV-

V C53), wodurch Änderungen der baulichen Anlagen erforderlich werden, wenn eine 

Gefahr für Leben und Gesundheit der Feuerwehrangehörigen besteht. 
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4.5.1 Bewertungsgrundlagen der Feuerwehrhäuser 

 
Tab. 4.7 Beurteilungsgrundlagen Feuerwehrhäuser 

Notstromversorgung

Nach DIN 14092-1: 

Um bei Stromausfall die Funktion erforderlicher elektrischer Geräte und 

Einrichtungen garantieren zu können, ist eine Notstromversorgung zu 

gewährleisten.

Nach DGUV Information 205-008:

Die An- und Abfahrtswege am Feuerwehrhaus müssen so angeordnet 

sein, dass die Einsatzkräfte sicher an- und ausrücken können. 

Besondere Gefährdungen ergeben sich durch sich kreuzende 

Verkehrswege.

Parkplätze

Nach DIN 14092-1: 

Die Anzahl der Parkplätze sollte mindestens der Anzahl der Sitzplätze 

der im Feuerwehrhaus eingestellten Feuerwehrfahrzeuge entsprechen 

und 12 nicht unterschreiten.

Hindernisfreie Alarmwege

Nach DGUV Information 205-008:

Alarmwege sind ohne Stolperstellen und Stufen zu gestalten. Wenn dies 

aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist, sind diese 

zumindest gut wahrnehmbar durch schwarz-gelbe Warnbeklebung 

und/oder Beleuchtung zu kennzeichnen.

Beleuchtung ausreichend

Nach DGUV Information 205-008:

Die Beleuchtung im Feuerwehrhaus muss ein sicheres und 

gesundheitsgerechtes Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen 

gewährleisten.

Stellplätze

Nach DGUV Information 205-008:

Bei geöffneten Türen der Feuerwehrfahrzeuge müssen immer 

mindestens 50cm zwischen bewegten Teilen des Fahrzeugs und festen 

Teilen der Umgebung bestehen, um einer Quetschgefahr vorzubeugen.

Abgasabsauganlage

Nach DGUV Information 205-008:

Es muss gewährleistet sein, dass Feuerwehrangehörige nicht durch 

Dieselmotoremissionen gefährdet werden.

Eine vollständige Quellabsaugung der krebserregenden 

Dieselmotoremissionen muss daher in den meisten Fällen gemäß TRGS 

554  gewährleistet werden. Die Anlage muss die Auspufföffnung 

vollständig abdecken, beim Ausfahren der Fahrzeuge mitlaufen und sich 

bei Erreichen des Hallentors selbsttätig entriegeln.

Mögliche Ausnahmen gemäß der DGUV Information 205-008 werden 

entsprechend bei der Bewertung berücksichtigt.

Stellplatzheizung

Nach DIN 14092-1: 

Die Temperatur der Fahrzeughalle muss jederzeit mind. +7°C betragen.

Eine Frostsicherheit der Stellplätze ist insbesondere bei 

wasserführenden Fahrzeugen und eingelagerten Materialien zu 

garantieren.

Kreuzungsfreie 

An- und Abfahrtswege

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser

Alarmwege

Fahrzeughalle
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Tab. 4.7 Beurteilungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung) 

Ladestromerhaltung

Damit akkubetriebene Geräte wie beispielsweise Funkgeräte innerhalb 

des Fahrzeugs geladen werden können und eine Entladung der 

Fahrzeugbatterie verhindert werden kann, sollten Fahrzeugstellplätze mit 

einer Anlage zur Ladestromerhaltung ausgestattet sein.

Luftdruckerhaltung

Nach DIN 14092-1: 

Eine Druckluftanlage ist für Fahrzeuge mit Druckluftbremsen 

vorzusehen.

Durch die Versorgung von Fahrzeugen mit Druckluft wird ein schnelleres 

Ausrücken gewährleistet, da sich Druckluftbremsen entsprechend 

schneller lösen.

Tore der Fahrzeughalle

Nach DGUV Information 205-008:

Ein Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeugen und der Tordurchfahrt von 

0,5m ist grundsätzlich einzuhalten.

Tore sind so zu gestalten, dass durch sie keine Gefährdung entsteht. 

Insbesondere sind Quetsch-, Scher- und Stolperstellen zu vermeiden.

Zur Beschleunigung des Einsatzablaufes sind fernsteuerbare elektrische 

Torantriebe wünschenswert.

Nach DGUV Information 205-008:

Fußböden müssen sicher begehbar sein. Daher müssen sie eben, 

trittsicher, rutschhemmend, leicht zu reinigen und frei von Stolperstellen 

sein.

Umkleidebereiche

Nach DIN 14092-1: 

Der  Umkleidebereich muss ausreichend groß gewählt werden, damit im 

Einsatzfall genug Platz zum Umkleiden zur Verfügung steht. Dafür soll 

die Fläche pro Einsatzkraft mindestens 1,2m² betragen. Eine 

Geschlechtertrennung ist vorzunehmen.

separate Räumlichkeit

Aufgrund der zu gewährleistenden Mindesttemperatur in 

Umkleideräumlichkeiten (22°C), der Unfallvermeidung und der in 

Fahrzeughallen nicht zu gewährleistenden Schwarz-Weiß-Trennung (vgl. 

DGUV Information 205-008), sind Umkleiden idealerweise in separate 

Räumlichkeiten auszulagern.

Nach DGUV Information 205-008:

Um zu verhindern, dass kontaminierte Einsatzkleidung mit Privatkleidung 

in Kontakt kommt, sind diese stets zu trennen. Hierfür sind bauliche und 

organisatorische Maßnahmen zu treffen. 

Kontaminationsverschleppungen sind zu vermeiden.

Toiletten
Nach DIN 14092-1: 

Geschlechtergetrennte Toiletten sind im Feuerwehrhaus einzurichten.

Duschen

Nach DIN 14092-1: 

Geschlechtergetrennte Duschmöglichkeiten sind im Feuerwehrhaus 

einzurichten.

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung)

Umkleidebereich und sanitäre Anlagen

Boden eben und 

rutschhemmend

bauliche 

Schwarz-Weiß-Trennung
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Tab. 4.7 Beurteilungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung) 

 

Lagerflächen

Es müssen der Feuerwehr nach Bedarf ausreichend Möglichkeiten 

gegeben werden, Einsatzmaterialien und sonstige Materialien 

angemessen zu lagern.

Nach DGUV Information 205-008:

Die Lagerung von Einsatzgeräten und Materialien für den 

Feuerwehrdienst muss so erfolgen, dass Feuerwehrangehörige nicht 

gefährdet werden. Die gelagerten Geräte und Materialien müssen sicher 

untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.

Werkstatt

Arbeits- und Werkstattdienst gehört selbst bei kleinen Feuerwehren zur 

Tagesordnung. Daher ist die Einrichtung einer Werkstatt oder zumindest 

einer Werkbank wünschenswert.

Büro

Führungskräfte in Feuerwehren übernehmen ebenfalls verschiedene 

Verwaltungstätigkeiten, wie beispielsweise das Schreiben von 

Einsatzberichten. Hierfür ist ein geeignetes Büro mit entsprechender 

technischer Ausstattung wünschenswert. 

Küche

Einsatzkräfte verbringen häufig lange Zeiträume in ihrem Feuerwehrhaus 

(bspw. Tagesübungen, Bereitschaften, Unwettereinsätze). Daher ist es 

grundsätzlich wünschenswert Koch- und Kühlmöglichkeiten im 

Feuerwehrhaus zu haben.

Schulungsraum

Ein Feuerwehrhaus sollte über geeignete Aufenthalts-, Schulungs- und 

Sozialräumlichkeiten verfügen. Die Größe dieser Räumlichkeit sollte 

ausreichend sein, um allen Einsatzkräften Platz zu bieten. Der 

Schulungsraum sollte über geeignete moderne Schulungsmaterialien 

verfügen (Beamer, Leinwand, Internetanschluss), um einen 

angemessenen theoretischen Übungsdienst zu ermöglichen.

Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung)
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4.5.2 Bewertung der beiden Feuerwehrhäuser 

 

Tab. 4.8 Bewertung Feuerhaus Groß Machnow 

Adresse

Baujahr 2000

Notstromversorgung X

kreuzungsfreie An- und Abfahrtswege P

Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert)

ausreichend P

hindernisfreie Alarmwege P

Beleuchtung ausreichend P

Stellplätze 3

Anzahl der Fahrzeuge 4 KdoW und MTW stehen auf einem Stellplatz

Abstandsflächen ausreichend P

Abgasabsauganlage nach DIN X keine Quellabsaugung

Stellplatzheizung P

Ladestromerhaltung P

Luftdruckerhaltung X

Tore der Fahrzeughalle 3

Ausfahrtsbreite ausreichend P

elektrisch betrieben P

unfallfreies Öffnen/Schließen P

Boden eben und rutschhemmend O teilweise beschädigt und nicht rutschhemmend

Umkleidebereiche 2

separate Räumlichkeit P

ausreichend dimensioniert P

geschlechtergetrennt P

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung P

Toiletten P

Duschen P

ausreichend Lagerflächen P

Lager für Einsatzmaterialien P

Werkstatt P

Büro P

Küche P

Schulungsraum P

moderne Schulungsmaterialien P

ausreichende Kapazität P

Bemerkungen/Fazit

Grundsätzlich befindet sich das Feuerwehrhaus in einem guten Zustand. Es werden jedoch nicht 

alle Vorgaben gemäß DIN und UVV vollumfänglich eingehalten.

Feuerwehrhaus Groß Machnow

Dorfstraße 15a, 15834 Rangsdorf

Alarmwege

Fahrzeughalle

Umkleidebereich und sanitäre Anlagen

Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
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Tab. 4.9 Bewertung Feuerwehrhaus Rangsdorf 

 

Adresse

Baujahr 2015

Notstromversorgung X

kreuzungsfreie An- und Abfahrtswege P

Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) 27

ausreichend P

hindernisfreie Alarmwege P

Beleuchtung ausreichend P

Stellplätze 7

Anzahl der Fahrzeuge 6

Abstandsflächen ausreichend P

Abgasabsauganlage nach DIN P

Stellplatzheizung P

Ladestromerhaltung P

Luftdruckerhaltung P

Tore der Fahrzeughalle 7

Ausfahrtsbreite ausreichend P

elektrisch betrieben P

unfallfreies Öffnen/Schließen P

Boden eben und rutschhemmend P

Umkleidebereiche 2

separate Räumlichkeit P

ausreichend dimensioniert P

geschlechtergetrennt P

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung P

Toiletten P

Duschen P

ausreichend Lagerflächen P

Lager für Einsatzmaterialien P

Werkstatt P

Büro P

Küche P

Schulungsraum P

moderne Schulungsmaterialien P

ausreichende Kapazität P

Feuerwehrhaus Rangsdorf

Alarmwege

Bemerkungen/Fazit

Das Feuerwehrhaus Rangsdorf erfüllt die Anforderungen gemäß DIN und UVV nahezu 

vollumfänglich. Lediglich die fehlende Notstromversorgung bzw. Möglichkeit zur externen 

Einspeisung ist zu bemängeln.

In der Gemeinde Rangsdorf ist auch kein sonstiges Gebäude (z.B. Rathaus) notstromversorgt und 

kann bei einem Stromausfall als Stabsstelle dienen.

Großmachnower Allee 1, 15834 Rangsdorf

Umkleidebereich und sanitäre Anlagen

Fahrzeughalle

Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
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5 Gefährdungs- und Risikoanalyse 

Eine Gefahren- und Risikoanalyse ist zur Ermittlung der örtlichen Verhältnisse und 

der damit verbundenen Schutzziele zwingend erforderlich (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 

BbgBKG). Im Folgenden werden daher das Gefahrenpotenzial und das Risiko in der 

Gemeinde Rangsdorf ermittelt und dargestellt. Im Anhang B befindet sich zudem der 

Erfassungsbogen/Kennzifferngruppe der vorhandenen Gefahren entsprechend der 

Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse in 

Brandenburg. 

 

5.1 Allgemeine Daten 

Rangsdorf befindet sich im nördlichen Teil des Landkreises Teltow-Fläming in unmit-

telbarer Nähe zu Berlin. Die Nachbargemeinden beziehungsweise Nachbarstädte 

umfassen Blankenfelde-Mahlow im Norden, Mittenwalde im Osten und Zossen im 

Süden. 

 

Tab. 5.1 Allgemeine Daten 

Insgesamt weist die Gemeinde nur einen geringen topographischen Höhenunter-

schied auf. Die Einwohnerdichte liegt mit 332 Einwohnern pro Quadratkilometer über 

dem deutschlandweiten Durchschnitt. Die Bevölkerung konzentriert sich dabei auf 

drei Ortsteile. Hiervon ist Rangsdorf als eindeutiger Bevölkerungsschwerpunkt aus-

zumachen. 

 

Tab. 5.2 Einwohnerzahlen der Gemeinde 

Die Flächennutzung der Gemeinde stellt sich wie folgt dar: 

Geographische Lage

Fläche der Gebietskörperschaft

Maximale Ausdehnung

Höchster Punkt

Niedrigster Punkt

Wohnbevölkerung (Stand 31.12.2016)

Bevölkerungsdichte

Allgemeine Daten

13°  27` östliche Länge

33,8 km²

Nord-Süd:  7,4 km

West-Ost:  8,2 km

76 m ü.DHHN'92 (Groß Machnower Weinberg)

36 m ü.DHHN'92 (Gewässerstand)

11.244

332 EW/km²

52°  16` nördliche Breite

Ortsteil/Stadtteil Fläche in km²

Groß Machnow 16,7

Rangsdorf 12,6

Klein Kienitz 4,5

Einwohner gesamt 33,8

Anzahl der Einwohner in den Ortsteilen (Stand: 31.12.2016)

Einwohnerzahl

9.804

156

1.284

11.244

https://de.wikipedia.org/wiki/Blankenfelde-Mahlow
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittenwalde
https://de.wikipedia.org/wiki/Zossen
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Tab. 5.3 Flächennutzung 

Das Gemeindegebiet ist landwirtschaftlich geprägt. Gemeinsam mit den Waldgebie-

ten werden rund 64 % der Fläche naturnah genutzt. Daraus ergeben sich ein erhöh-

tes Gefährdungspotenzial durch Wald- und Vegetationsbrände sowie Einsätze im 

Zusammenhang mit land- oder forstwirtschaftlichen Maschinen und Gebäuden. Be-

sondere Gefahrenlagen entstehen hierbei durch erschwerte Zuwegungen, erhöhte 

Brandlasten, fehlende Löschwasserentnahmestellen und bei Technischen Hilfeleis-

tungen im größeren Umfang aufgrund des Einsatzes von Großmaschinen. 

Wald- und Wiesenbrände spielten in der Vergangenheit in Rangsdorf nur eine unter-

geordnete Rolle. 

Mit knapp 8 % stellen zudem die Wasserflächen einen verhältnismäßig großen Anteil 

der Flächennutzung dar. Hierfür ist insbesondere der Rangsdorfer See verantwort-

lich. 

 

5.2 Bebauungsstruktur 

Die Einwohner konzentrieren sich auf drei Ortsteile. Zusätzlich sind mehrere Gehöfte 

in den Außenbereichen vorhanden. 

Der Ortsteil Rangsdorf ist durch eine überwiegend offene Bauweise geprägt. Teilwei-

se ist eine Reihenbebauung vorhanden. Der überwiegende Teil der Gebäude wird 

als Wohnraum genutzt. Es sind vereinzelt Gebäude mit bis zu vier Vollgeschossen 

vorhanden. Es ist ein kleines Gewerbegebiet mit kleinen bis mittleren Gewerbebe-

trieben ausgewiesen. 

Der Ortsteil Groß Machnow ist durch eine überwiegend offene Bauweise mit Wohn-

gebäuden geprägt. Kein Wohngebäude übersteigt die Nutzungshöhe von drei Voll-

geschossen. Es sind mehrere Gewerbegebiete ausgewiesen. Neben einem Groß-

handel für Haustechnik und Industriebedarf und einer Spedition sind weitere große 

Gewerbebetriebe ansässig. 

Flächenart Fläche in km² Anteil %

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche 6,05 17,9%

Erholungsfläche, Friedhofsfläche 2,51 7,4%

Verkehrsfläche 0,69 2,0%

Landwirtschaftsfläche 17,00 50,3%

Waldfläche 4,60 13,6%

Wasserfläche 2,66 7,9%

Röhrrichtzone 0,08 0,2%

sonstige Flächen 0,23 0,7%

Summe 33,82 100%

Flächennutzung
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Der Ortsteil Klein Kienitz ist durch eine weitgehende offene Bauweise mit Wohnge-

bäuden geprägt. Kein Wohngebäude übersteigt die Nutzungshöhe von drei Vollge-

schossen. Gewerbebetriebe sind keine ansässig. 

 

5.2.1 Gebäude der Gebäudeklasse 4 

Gemäß § 29 Abs. 1 BbgBO müssen für jede Nutzungseinheit mit mindestens einem 

Aufenthaltsraum in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Der zweite Rettungsweg kann über eine 

weitere notwendige Treppe oder eine mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr er-

reichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. 

Als Rettungsgerät der Feuerwehr werden heutzutage baurechtlich die Steckleiter 

(Rettungshöhe 7,20 m) und das Hubrettungsfahrzeug angerechnet. Die Schiebleiter 

wird aus den folgenden Gründen heutzutage bei neuen Baugenehmigungen bau-

rechtlich nicht mehr als Rettungsmittel anerkannt: 

- zu hohes Gewicht, 

- hoher Personaleinsatz (mind. 4 Feuerwehrangehörige), 

- geringe Verbreitung, 

- wegen der Risiken einer Personenrettung mit tragbaren Leitern aus großen 

Höhen. 

Die Rettungsgeräte der Feuerwehr sollen dabei im Rahmen der Hilfsfrist den zweiten 

Rettungsweg sicherstellen können. 

Im Gemeindegebiet Rangsdorf befinden sich mehrere Gebäude der Gebäudeklas-

se 4 (Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m), die nicht über einen zweiten baulichen 

Rettungsweg verfügen. Hierbei handelt es sich um Bestandsbauten, die nach altem 

Baurecht genehmigt wurden und bei denen eine Schiebleiter zur Sicherstellung des 

zweiten Rettungsweges angesetzt ist. Nach allgemeiner Auffassung ist eine bauliche 

Anlage bestandsgeschützt, wenn sie genehmigt und genehmigungskonform errichtet 

worden ist (sogenannter formeller Bestandsschutz) oder wenn sie zum Zeitpunkt der 

Errichtung dem geltenden Recht entsprochen hat (sogenannter materieller Be-

standsschutz) und danach nicht rechtswidrig geändert worden ist. 

Hieraus kann zunächst abgeleitet werden, dass zur Sicherstellung des zweiten Ret-

tungsweges die Vorhaltung von Schiebleitern bei der Freiwilligen Feuerwehr Rangs-

dorf baurechtlich ausreichend und zudem zwingend erforderlich ist. 

Sollte der Bestandsschutz der Gebäude der Gebäudeklasse 4 aufgrund von Nut-

zungsänderungen, rechtswidrigen Änderungen o. Ä. aufgehoben werden, ist die 

weitere Ansetzung der Schiebleiter zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges 

nicht möglich. Hier ist die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges baulich oder 

mittels eines Hubrettungsfahrzeugs der Feuerwehr vorzusehen. 

In Kapitel 5.10.3 wird ersichtlich, dass die umliegenden Drehleiterstandorte eine reine 

Fahrzeit (ohne Betrachtung der Ausrückezeit!) von rund 8-12 Minuten zu den einzel-
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nen Ortsteilen der Gemeinde Rangsdorf besitzen. Die Anerkennung eines dieser 

Drehleiterstandorte zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges ist somit nicht 

möglich (Sicherstellung des Rettungsweges innerhalb der Hilfsfrist). 

 

5.3 Industrie und Gewerbe 

Bei Bränden in Gewerbebetrieben ist stets mit einer Vielzahl unterschiedlicher Risi-

ken zu rechnen, die im Voraus nicht immer bekannt sind. 

• Brände in Gewerbegebieten werden am Tage normalerweise frühzeitig ent-

deckt. Nachts und an Wochenenden können u. U. Großbrände entstehen, 

wenn der Betrieb nicht besetzt ist oder über keine Brandmeldeanlage verfügt 

und ein Feuer eine entsprechend lange Vorbrenndauer hat. 

• Brände in Lagerhallen führen häufig zu ausgedehnten Einsätzen, da weitläufi-

ge Konstruktionen und Brandabschnitte oftmals eine Brandausbreitung auf 

weitere Gebäudeteile begünstigen. 

• Bei vielen Einsätzen in Gewerbebetrieben muss von der Feuerwehr erkundet 

werden, ob Gefahrstoffe vorhanden sind. Das gilt nicht nur für Betriebe, die 

bekanntermaßen chemische Stoffe verarbeiten, sondern auch für andere Be-

triebe, z. B. fleischverarbeitende Betriebe oder Logistikunternehmen. 

• Brände in Gewerbebetrieben müssen oft mit großen Wassermengen gelöscht 

werden, was den Aufbau einer entsprechenden Wasserversorgung durch Ein-

heiten der Feuerwehr notwendig macht. 

• Oftmals wird die Feuerwehr auch zu Technischen Hilfeleistungen in Gewerbe-

gebiete gerufen. Dies geschieht vorrangig bei Unfällen mit Maschinen und bei 

Verladearbeiten. Zur Menschenrettung in diesen Bereichen ist seitens der 

Feuerwehr schweres technisches Gerät erforderlich. 

• Umweltschutzeinsätze der Feuerwehr kommen in Betrieben vor, in denen ge-

fährliche Stoffe produziert oder gelagert werden. Bei unsachgemäßem Um-

gang damit kommt es zum Austritt von Gefahrstoffen, für den die Feuerwehr 

entsprechend gerüstet sein muss. 

In der Gemeinde Rangsdorf sind mehrere große Gewerbebetriebe ansässig. Neben 

einer großen Spedition sind ein Einkaufszentrum, Großhändler, ein großes Möbel-

haus sowie Unternehmen des verarbeitenden und produzierenden Gewerbes (bspw. 

Produktion von Aluminiumkonstruktionen) vorhanden. 

 

5.4 Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen stellen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar. So findet ein Großteil 

der Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr (Verkehrsunfäl-

le, Ölspuren usw.) statt. Andere Verkehrssysteme, wie Wasserstraßen oder das 

Schienennetz, können zudem besondere Herausforderungen für eine Feuerwehr 
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darstellen. Im Folgenden werden daher die vorhandenen Verkehrsflächen aufge-

zählt: 

Straßennetz 

- BAB 10, 

- B 96, 

- L 40. 

Schienenverkehr 

- Regional-Express-Linien RE 5 Rostock/Stralsund–Berlin–

Elsterwerda/Wünsdorf-Waldstadt 

- RE 7 Dessau–Berlin–Wünsdorf-Waldstadt 

- Bahnhof Rangsdorf 

Flugverkehr 

- Einflugbereich Flughafen Schönefeld / BER 

Gewässer 

- Rangsdorfer See, 

- Machnower See, 

- Kiessee in Rangsdorf, 

- Nymphensee, 

- Zülowsee. 

 

5.5 Hochwasser, Starkregen und Sturmereignisse 

Gemäß der der Gefahren- und Risikokarten auf Grundlage der europäischen Hoch-

wasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) des Landes Brandenburg besteht in 

der Gemeinde Rangsdorf kein Gefährdungspotenzial durch Hochwasser. Aufgrund 

von Starkregenereignissen kann es jedoch jederzeit zu lokalen Überflutungen kom-

men. 

 

5.6 Infrastruktureinrichtungen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial 

In der Gemeinde Rangsdorf existieren Infrastruktureinrichtungen, die ein besonderes 

Gefahrenpotenzial für die Einsatzkräfte darstellen. Im Folgenden wird auf einige 

dieser Einrichtungen eingegangen. 

Elektrische Anlagen 

An nahezu allen Einsatzstellen der Feuerwehr werden die Einsatzkräfte mit Nieder-

spannungsanlagen konfrontiert. Hier besteht im Allgemeinen nur durch Berührung 
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eines ungeschützten spannungsführenden Anlagenteils ein erhöhtes Gefährdungs-

potenzial. Von Hochspannungsanlagen hingegen gehen besondere Gefahren aus, 

da nicht nur das unmittelbare Berühren unter Hochspannung stehender ungeschütz-

ter Anlagenteile lebensgefährlich ist, sondern es bereits bei einer bloßen (kontaktlo-

sen) Annäherung an unter Hochspannung stehende Teile zu einem lebensgefährli-

chen Spannungsüberschlag zu der sich nähernden Person kommen kann – ohne 

dass die Teile selbst von der Person berührt werden. Dies macht besondere 

Schutzmaßnahmen wie beispielweise erhöhte Sicherheitsabstände und Verwen-

dungseinschränkungen von Löschmitteln notwendig. Neben Infrastruktureinrichtun-

gen wie Hochspannungsleitungen und Umspannwerken entsteht ein besonderes 

Gefahrenpotenzial durch elektrische Anlagen, speziell durch die weite Verbreitung 

von regenerativen Energieanlagen. Die Anzahl der Bauten zur Gewinnung von rege-

nerativer Energie sowie die damit einhergehende Transformation und der Transport 

des Stroms sind in den letzten Jahren stark gestiegen und zeigen weiterhin eine 

wachsende Tendenz auf. Die Gefahr, die von diesen Anlagen für die Einsatzkräfte 

ausgeht, besteht im Wesentlichen durch die vorherrschende elektrische Spannung 

und durch die Bauart. Photovoltaikanlagen lassen sich beispielsweise ohne installier-

te Brandfallabschaltung prinzipbedingt nicht in Gänze stromlos schalten. Des Weite-

ren können sie sich im Brandfall von Dächern lösen und stellen so eine Gefahr für die 

Einsatzkräfte dar, die durch herunterfallende Teile getroffen werden können. Bei 

Windkraftanlagen kommt zudem das Gefahrenpotenzial durch die zunehmende Höhe 

der Anlagen hinzu. Beispielsweise lässt sich die Menschenrettung von Windkraftan-

lagen meist nur mit spezieller Technik und speziell geschultem Personal durchführen 

(Höhenrettung). 

Gasleitung / Gasverdichter / Biogasanlagen 

Explosive oder toxische Gase können für Einsatzkräfte vor Ort eine große Gefahr 

darstellen. Der überwiegende Großteil von Gasen ist farb- und geruchlos und kann 

somit nicht durch reine Sichtprüfung entdeckt werden. Die Konzentrationsmessung 

kann nur durch spezielle Detektoren erfolgen. Bei Gasleitungen besteht die Gefähr-

dung im Falle einer Explosion durch die große Menge an freigesetzter Energie, die 

Trümmerteile über weite Strecken verteilen kann. Dies gilt auch für Gasverdichter 

(Kompressoren), die aufgrund der hohen verarbeiteten Drücke bei einem Zerknall 

weitreichende Schäden verursachen können. Biogasanlagen stellen im Schadensfall 

zwei Risiken dar. Der eine Teil besteht hierbei aus Gasen mit erstickender Wirkung, 

der andere aus Gasen, die schon bei niedriger Konzentration ein hochzündfähiges 

Gemisch ergeben. Einsatztaktisch muss an dieser Stelle speziell auf Sicherheitsab-

stände, Vermeidung von Zündquellen und Vorgehen unter Atemschutz geachtet 

werden. Ebenso ist die erforderliche Messtechnik zur Feststellung der Gase und 

deren Konzentration notwendig. 

 

5.7 Gefahrenarten und Risikoklassen in Brandenburg 

Gemäß der Anlage zur Allgemeinen Weisung über die Organisation, Mindeststärke 

und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren vom 15. Januar 2016, wird bei der 
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Gefahrenabwehrbedarfsplanung von vier Gefahrenarten (Brand, Technische Hilfe, 

CBRN-Gefahren und Wassernotfälle) ausgegangen. Diese wiederum lassen sich in 

3 bis 4 Risikoklassen einteilen (Brand 1-4; Technische Hilfe 1-4; CBRN-Gefahren 1-3 

und Wassernotfälle 1-3). Eine entsprechende Erläuterung der Risikoklassen befindet 

sich im Anhang C. 

Die Einteilung der Ortsteile in die einzelnen Risikoklassen lautet wie folgt: 

 

Abb. 5.1 Risikoklassen 

Das Gesamtrisiko leitet sich aus der jeweilig höchsten Risikoklasse je Art und Ortsteil 

ab. Die hieraus resultierenden Ausrüstungsstufen (vgl. Allgemeine Weisung über die 

Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren) werden 

im SOLL-Konzept dargestellt und berücksichtigt. 

 

5.8 Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung in der Gemeinde Rangsdorf wird in der Regel über die 

Sammelwasserversorgungen, d. h. mit Hilfe des öffentlichen Leitungsnetzes, sicher-

gestellt. Mit dem vorhandenen Hydrantennetz kann der Erstangriff erfolgen. Der 

Grundschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405 kann jedoch nicht sichergestellt wer-

den. In den drei Ortsteilen sind daher zusätzlich 33 Löschbrunnen eingerichtet. Auf-

grund der Entfernung einzelner Löschbrunnen, bestehen vereinzelt Löschwasserde-

fizite (vgl. Anhang E). 

Neben der Sammelwasserversorgung stehen zudem öffentliche Gewässer als 

Löschwasserentnahmestellen zur Verfügung. Hier ist u. a. der Rangsdorfer See zu 

nennen. Die Entnahmemenge aus den offenen Entnahmestellen ist von den Jahres-

zeiten abhängig und kann nicht als zuverlässig betrachtet werden. 

Die regelmäßige Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen erfolgt durch die jeweili-

gen Ortsfeuerwehren in deren Einsatzbereichen. Den Ortsfeuerwehren stehen aktu-

elle Hydrantenpläne zur Verfügung. 

 

Ortsteil Brand Technische Hilfe
Radioaktive, biologische, 

chemische Stoffe
Wassernotfälle

Rangsdorf Br 3 TH 4 CBRN 1 W 2

Groß Machnow Br 3 TH 3 CBRN 2 W 1

Klein Kienitz Br 1 TH 1 CBRN 1 W 1

Gesamt Br 3 TH 4 CBRN 2 W 2

Risikoklassen
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5.9 Einsatzaufkommen 

Die Auswertung der Einsatzstatistik liefert einen Überblick über das Einsatzaufkom-

men und damit über den zeitlichen Aufwand, den die Einsatzkräfte einer Freiwilligen 

Feuerwehr betreiben. Zudem werden die Schwerpunkttätigkeiten der Feuerwehr 

ersichtlich. 

Hinweis: Neben dem hier aufgezeigten Einsatzaufkommen entsteht zudem ein er-

heblicher zeitlicher Aufwand für Übungen, Fort- und Ausbildungen, Geräteprüfungen 

usw. 

 

Methodik 

In der Einsatzjahresstatistik der Feuerwehr sind die Art und die Anzahl der Feuer-

wehreinsätze aufgeführt. Hieraus lässt sich die Einsatzhäufigkeit je Einsatzkategorie 

für verschiedene Jahre ermitteln und vergleichen. 

Grundsätzlich werden Brandeinsätze, die in Klein-, Mittel- und Großbrände unterglie-

dert werden, von Technischen Hilfeleistungen unterschieden. 

Die Technischen Hilfeleistungen (TH) umfassen im Sinne der FwDV 3 Maßnahmen 

zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, die aus Explosionen, 

Überschwemmungen, Unfällen oder ähnlichen Ereignissen entstehen und mit den 

entsprechenden Einsatzmitteln durchgeführt werden. Sie schließen insbesondere 

das Retten ein. 

 

Abb. 5.2 Einsatzstatistik Groß Machnow 
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Jährlich kommt es zu rund 15 Einsätzen für die Ortsfeuerwehr Groß Machnow. Rund 

zwei Drittel der Einsätze sind Technische Hilfeleistungen. 

 

Abb. 5.3 Einsatzstatistik Rangsdorf 

Die Ortsfeuerwehr Rangsdorf rückt jährlich zu durchschnittlich 115 Einsätzen aus. 

Bei rund 74 % der Einsätze handelt es sich um Technische Hilfeleistungen. Aufgrund 

von Strumereignissen kommt es in einzelnen Jahren zu einem deutlich 

überdurchschnittlichen Einsatzaufkommen (siehe Jahr 2013). 

In der folgenden Abbildung werden die Einsatzorte im Gemeindegebiet im Zeitraum 

2012-2016 dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass Einsätze auf Verkehrswegen 

außerhalb der geschlossenen Ortschaft nicht immer lagegetreu dargestellt werden 

können, da die Verortung der Einsätze auf Basis von Adressen durchgeführt wurde. 

So werden die Einsätze auf der Bundesautobahn zusammenfassend im Bereich der 

Autobahnauf- und -abfahrt dargestellt. Die hier verorteten 113 Einsätze  

(siehe Abb. 5.4) haben im Untersuchungszeitraum knapp 20% der Gesamteinsätze 

der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf ausgemacht. 
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Abb. 5.4 Verteilung der Einsatzorte (2012-2016) 

 



Gefahrenabwehrbedarfsplan Gemeinde Rangsdorf Gefährdungs- und Risikoanalyse   44 

 

Gefahrenabwehrbedarfsplan 

5.10 Räumliche Erreichbarkeit der Gebietskörperschaft 

Die räumliche Erreichbarkeit der Gebietskörperschaft bildet die grundlegende Vor-

aussetzung einer Feuerwehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Im vorliegenden Kapitel wird die Erreichbarkeit der Gebietskörperschaft seitens der 

Feuerwehr analysiert. Ziel ist es, potenzielle Defizite bei der Erreichbarkeit festzustel-

len und im anschließenden SOLL-Konzept notwendige Maßnahmen zur Verbesse-

rung der räumlichen Erreichbarkeit oder gegebenenfalls detaillierte Kompensations-

maßnahmen für nicht erreichbare Gebiete festzulegen. 

Methodik 

Zur Darstellung der räumlichen Erreichbarkeit der Kommune wird mit Hilfe eines 

Geoinformationssystems eine Fahrzeitsimulation durchgeführt. Auf diese Weise 

lassen sich hausnummerngenau die Gebiete in der Gebietskörperschaft darstellen, 

die innerhalb einer definierten Fahrzeit von einem Standort für einen vorgegebenen 

Fahrzeugtyp erreichbar sind. 

Die Grundlage für diese Fahrzeitsimulation bildet ein digitales Straßennetz der Ge-

bietskörperschaft. Jede in diesem Netz existierende Straße ist dabei in einzelne 

Straßensegmente unterteilt, denen eine bestimmte Fahrgeschwindigkeit zugeordnet 

ist. Diese beruht auf Realdaten. D. h., die Fahrgeschwindigkeit für jedes einzelne 

Straßensegment wird auf Basis echter Fahrinformationen festgelegt. Die Segment-

geschwindigkeit wird halbjährlich aktualisiert. Gleichzeitig findet eine ständige Über-

prüfung und Verifizierung seitens der Forplan GmbH statt. Mittels vielfältiger Einstel-

lungsmöglichkeiten können die Fahreigenschaften unterschiedlicher Fahrzeugtypen 

exakt simuliert werden. Beispielsweise bewirken Einstellungen in Gewicht oder Höhe, 

dass Unterführungen oder Brücken nicht berücksichtigt werden. Hierdurch lässt sich 

die hausnummerngenaue Erreichbarkeit der Gebietskörperschaft je Fahrzeugtyp 

(Mannschaftstransportwagen, Hubrettungsfahrzeug usw.) darstellen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Einzelfahrten zu abweichenden Ergebnissen füh-

ren können. In diesem Zusammenhang spielen Bedingungen wie Straßenzustand, 

Witterung, Verkehrsaufkommen, Beladungszustand usw. eine wesentliche Rolle. 
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5.10.1 Zeitliche Erreichbarkeit des Gemeindegebietes 

 
Abb. 5.5 Zeitliche Erreichbarkeit des Gemeindegebietes 
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In der obigen Abbildung wird die Erreichbarkeit des Gemeindegebietes von den Feu-

erwehrstandorten dargestellt. Es wird ersichtlich, dass ein Großteil der besiedelten 

Fläche innerhalb einer Fahrzeit von vier Minuten erreicht werden kann. Einige Berei-

che werden erwartungsgemäß erst nach sechs Minuten Fahrzeit erreicht. 

Betrachtet man nur die Erreichbarkeit der innerörtlichen Straßen, die die Erreichbar-

keit der Bevölkerung bzw. der Gebäude widerspiegeln, so ergibt sich bei der vorlie-

genden durchschnittlichen Ausrückezeit (4 Minuten Groß Machnow; 5 Minuten 

Rangsdorf) folgende Erreichbarkeit der innerörtlichen Straßen: 

 

Tab. 5.4 Erreichbarkeit des Straßennetzes bei gegebener Fahrzeit 

Es können, bei gegebener Ausrückezeit, innerhalb einer Eintreffzeit von acht Minuten 

62,6 % der innerörtlichen Straßen erreicht werden. Einschließlich des außerörtlichen 

Straßennetzes können insgesamt 54,6 % der öffentlichen Verkehrswege von den 

Standorten der Feuerwehr abgedeckt werden. Hiermit liegt man auf einem durch-

schnittlichen Niveau. 

 

5.10.2 Zeitliche Erreichbarkeit der Gewerbeobjekte 

In der Gemeinde Rangsdorf sind 146 Gewerbeobjekte verzeichnet. Häufig handelt es 

sich hierbei um Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- 

oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei 

einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte ge-

fährdet werden können. In der folgenden Abbildung wird die zeitliche Erreichbarkeit 

dieser Objekte ersichtlich. 

Kategorie Gesamt Versorgt % Unversorgt %

Straßen innerorts 87,83 km 54,97 km 62,6% 32,86 km 37,4%

Straßen außerorts 34,52 km 11,84 km 34,3% 22,68 km 65,7%

öffentl. Straßennetz 122,35 km 66,81 km 54,6% 55,54 km 45,4%

Erreichbarkeit des Straßennetzes
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Abb. 5.6 Erreichbarkeit der Gewerbeobjekte  

Alle Objekte können in einer Fahrzeit von fünf Minuten erreicht werden. Aufgrund der 

Lage des Gewerbegebietes beträgt die Fahrzeit bei der Hälfte der Objekte 5 Minuten. 
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Tab. 5.5 Erreichbarkeit der Gewerbeobjekte 

  

Fahrzeit in Minuten Anzahl der Objekte

1 0

2 21

3 22

4 27

5 76

6 0

7 0

≥ 8 0

Zeitliche Erreichbarkeit der Gewerbeobjekte
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5.10.3 Zeitliche Erreichbarkeit durch umliegende Standorte 

In den folgenden Abbildungen wird die zeitliche Erreichbarkeit der Gemeinde Rangs-

dorf durch die umliegenden Feuerwehren ersichtlich. 

Es wird ersichtlich, dass die Ortsfeuerwehr Dahlewitz innerhalb einer Fahrzeit von 

4 Minuten den Ortsteil Rangsdorf teilweise erreichen kann. Ebenso kann die Ort-

schaft Klein Kienitz durch die Ortsfeuerwehren Dahlewitz, Groß Kienitz und Brusen-

dorf innerhalb einer Fahrzeit von 4 Minuten erreicht werden. 

Hinweis: Da es sich bei den umliegenden Standorten um Freiwillige Feuerwehren 

handelt, ist zusätzlich zur dargestellten Fahrzeit von einer Ausrückezeit von 4-5 Mi-

nuten auszugehen. 
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Abb. 5.7 Fahrzeiten der umliegenden Feuerwehrstandorte 
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6 Schutzzieldefinition 

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird anhand der Qualitätskriterien „Hilfsfrist“, 

„Funktionsstärke“, „Einsatzmittel“ und „Erreichungsgrad“ definiert. 

Während die Hilfsfrist auf empirischen Erkenntnissen gründet und sich die Funkti-

onsstärke aus einsatzorganisatorischen Erfordernissen ableitet, ist der Erreichungs-

grad Gegenstand eines politischen Beschlusses, dem so genannten Schutzziel. 

Die Schutzzieldefinition bedeutet die Festlegung eines gewissen Sicherheitsstan-

dards, den die Feuerwehr einer Gemeinde leisten soll. Die Grundlage der Schutz-

zieldefinition bildet die Beschreibung einer wahrscheinlichen und täglich zu erwar-

tenden Einsatzsituation, nicht etwa die Festlegung eines bedeutenden oder seltenen 

Ereignisses. Die zu beschreibende Einsatzsituation soll von der Feuerwehr zu jeder 

Tages- und Nachtzeit nach Vorgabe der Schutzzieldefinition erfolgreich abgearbeitet 

werden können. 

Allgemein kann für eine Freiwillige Feuerwehr ein Zielerreichungsgrad von 80 % 

angesetzt werden. Es ist allgemein anerkannt, dass ab diesem Wert grundsätzlich 

von einer leistungsfähigen Feuerwehr gesprochen werden kann. 

Das Schutzziel der Gemeinde Rangsdorf für zeitkritische Einsätze (wie z. B. Zimmer-

brand in einer Obergeschosswohnung) lautet demnach: 

Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten 

nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in 

mindestens 80 % der Fälle erreicht werden. 

Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll innerhalb der 

folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll 

in mindestens 90 % der Fälle erreicht werden. 

Dies bedeutet, dass die Gemeinde Rangsdorf alle ihr möglichen Maßnahmen er-

greift, um, in 80 v.H. Fällen bei kritischen Wohnungsbränden oder bei Einsatzstich-

worten, nach denen von einem kritischen Wohnungsbrand auszugehen ist, innerhalb 

von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle neun Aktive der Feuerwehr mit 

hinreichenden Qualifikationen, einschließlich der erforderlichen Einsatzfahrzeuge, an 

die Einsatzstelle zu bringen. 

In weiteren 5 Minuten sollen in 90 v.H. Fällen bei kritischen Wohnungsbränden oder 

bei Einsatzstichworten, nach denen von einem kritischen Wohnungsbrand auszuge-

hen ist, weitere sieben Aktive der Feuerwehr mit hinreichenden Qualifikationen, ein-

schließlich der erforderlichen Einsatzfahrzeuge, an die Einsatzstelle gebracht wer-

den. 
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7  SOLL-Konzept 

Im Rahmen des vorliegenden SOLL-Konzeptes werden Maßnahmen erläutert, die 

zur Einhaltung des Schutzzieles bzw. zur Sicherstellung der Qualitätskriterien 

„Hilfsfrist“, „Funktionsstärke“, „Einsatzmittel“ und „Erreichungsgrad“ notwendig sind. 

Hierbei muss beachtet werden, dass das Qualitätskriterium „Einsatzmittel“ sich pri-

mär nach dem vorhandenen Gefahrenpotenzial und nicht einzig nach der Erfüllung 

des Schutzzieles richtet. 

Die aufgezeigten Maßnahmen beruhen auf den festgestellten Mängeln in der IST-

Analyse. 

 

7.1 Verbesserung der Erreichbarkeit 

Im Kapitel 5.10.1 wird deutlich, dass die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf die Ort-

schaften Groß Machnow und Rangsdorf innerhalb einer kurzen Fahrzeit erreichen 

kann. Die Ortschaft Klein Kienitz im nordöstlichen Gemeindegebiet ist jedoch erst in 

einer Fahrzeit von sechs Minuten erreichbar. Eine Eintreffzeit von acht Minuten nach 

der Alarmierung scheint unter diesen Umständen für eine Freiwillige Feuerwehr nicht 

realistisch. Gleichzeitig haben umliegende Feuerwehren der Gemeinde Blankenfel-

de-Mahlow eine durchaus kürzere Anfahrzeit von rund vier Minuten zur Ortschaft 

Klein Kienitz (vgl. Kapitel 5.10.3). Aus diesem Grunde soll, wie derzeit bereits prakti-

ziert, im Einsatzfall eine direkte Unterstützung seitens der umliegenden Feuerwehren 

auch zukünftig umgesetzt werden. Hierdurch soll eine möglichst kurze Eintreffzeit der 

ersten Feuerwehreinheit gewährleistet werden. Gleichzeitig ist in der Ortschaft Klein 

Kienitz der Brandschutzerziehung und Förderung der Selbsthilfe gemäß 

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BbgBKG besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hierunter fallen 

beispielsweise neben der Aufklärung zum sachgerechten Verhalten im Brandfall 

auch Beratungsleistungen zum Thema Rauchwarnmelder, Empfehlungen zur mögli-

chen Beschaffung von Löschgeräten (Feuerlöscher, Kübelspritzen etc.) und Bera-

tungen zur Reduzierung der Brandlast sowie Beseitigung möglicher Brandursachen. 

 

7.2 Feuerwehrhäuser 

In Kapitel 4.5.2 wurden die Feuerwehrhäuser beschrieben. Im nachfolgenden Ab-

schnitt sollen die notwendigen Anpassungen an den Feuerwehrhäusern dargestellt 

und hinsichtlich des Umsetzungszeitraums priorisiert werden. Dabei werden im Re-

gelfall folgende Mängel- und Maßnahmenklassifizierungen vorgenommen: 

A Defizite im Unfallschutz mit unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit 

der Einsatzkräfte, die schnellstmöglich beseitigt werden müssen. 

B Defizite, die den Einsatzablauf negativ beeinflussen und zur Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit mittelfristig beseitigt werden sollten. 
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C Sonstige Mängel ohne zeitliche Dringlichkeit, die grundsätzlich dem Bestands-

schutz unterliegen. 

Nachfolgend wird für jedes Feuerwehrhaus auf die A- und B-Mängel mit Handlungs-

vorschlägen eingegangen: 

 

7.2.1 Feuerwehrhaus Groß Machnow 

Das Feuerwehrhaus Groß Machnow erfüllt die Anforderungen der DIN 14092 und 

UVV (GUV-I 8554) nicht vollständig. Es bestehen Mängel, die einerseits Unfall-

schwerpunkte und Gesundheitsgefährdungen für die Einsatzkräfte darstellen, und 

andererseits den Einsatzablauf negativ beeinflussen. 

Folgende Maßnahmen sind kurzfristig erforderlich: 

A Nachrüstung einer DIN-konformen Abgasabsauganlage: Die Anlage muss 

die Auspufföffnung vollständig abdecken, beim Ausfahren der Fahrzeuge mit-

laufen und sich bei Erreichen des Hallentors selbsttätig entriegeln. 

A Erneuerung des Bodenbelages in der Fahrzeughalle. Fußböden müssen 

eben, trittsicher, ausreichend rutschhemmend, leicht zu reinigen und frei von 

Stolperstellen sein. 

B Nachrüstung einer Anlage zur Drucklufterhaltung: Fehlende Drucklufter-

haltung verzögert das Lösen der Bremsanlage. So kann es unter Umständen 

passieren, dass das Fahrzeug im Einsatzfall zunächst mehrere Minuten in der 

Fahrzeughalle laufen muss, bevor ein Ausfahren möglich ist. 

B Notstromversorgung/-einspeisung: Auch während eines Stromausfalls 

muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gewährleistet und die Unfallge-

fahr minimiert werden. Während eines Stromausfalls dienen die Feuerwehr-

häuser zudem als Anlaufstelle für die Bevölkerung. Hier können die Menschen 

Informationen erhalten und Notrufe nach Zusammenbruch der Kommunikati-

onsinfrastruktur absetzen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Feuerwehrhäuser 

mit einer Notstromversorgung auszustatten. Eine Notstromversorgung für Ge-

rätehäuser wird in der aktuellen DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) aus diesen 

Gründen empfohlen. Sofern in der Ortschaft Groß Machnow kein anderes Ge-

bäude über eine Notstromversorgung verfügt und im Bedarfsfall von der Feu-

erwehr besetzt werden und als Anlaufstelle der Bevölkerung dienen kann, soll 

am Feuerwehrhaus Groß Machnow eine Einspeisemöglichkeit geschaffen 

werden. 

 

7.2.2 Feuerwehrhaus Rangsdorf 

Das Feuerwehrhaus Rangsdorf erfüllt die Anforderungen der DIN 14092 und 

UVV (GUV-I 8554) nahezu vollständig. Lediglich die fehlende Notstromversorgung ist 

zu bemängeln. Auch während eines Stromausfalls muss die Einsatzbereitschaft der 

Feuerwehr jedoch gewährleistet und die Unfallgefahr minimiert werden. Während 
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eines Stromausfalls dienen die Feuerwehrhäuser als Anlaufstelle für die Bevölke-

rung. Hier können die Menschen Informationen erhalten und Notrufe nach Zusam-

menbruch der Kommunikationsinfrastruktur absetzen. Aus diesem Grund ist es sinn-

voll, Feuerwehrhäuser mit einer Notstromversorgung auszustatten. Eine Notstrom-

versorgung für Gerätehäuser wird in der aktuellen DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) 

aus diesen Gründen empfohlen. Sofern in der Ortschaft Rangsdorf kein anderes 

Gebäude über eine Notstromversorgung verfügt und im Bedarfsfall von der Feuer-

wehr besetzt werden und als Anlaufstelle der Bevölkerung dienen kann, soll am 

Feuerwehrhaus Rangsdorf eine Notstromeinspeisemöglichkeit geschaffen wer-

den.  
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7.3 Fahrzeugbeschaffungsplan 

Gemäß § 3 Abs. 1 BbgBKG sind Gemeinden dazu verpflichtet eine den örtlichen 

Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Hierzu ist 

die Beschaffung und Vorhaltung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr notwen-

dig. 

Die Ausstattung der Feuerwehr mit Einsatzfahrzeugen muss grundsätzlich der fort-

laufenden Entwicklung in der Gemeinde angepasst werden. Daher gilt es auch, einer 

Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausrüstungen entgegenzuwirken. Aus die-

sem Grund wird für die Feuerwehr ein Fahrzeugbeschaffungsplan erarbeitet. 

Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften (z. B. Austausch von Reifensätzen, Erneuerung der druckführenden Teile 

etc.) sollte ein Maximalalter der Großfahrzeuge von 25 Jahren nicht überschritten 

werden. Bei Kleinfahrzeugen (z. B. MTW) liegt diese Orientierungsgröße bei 

15 Jahren. 

Ersatzteile für Großfahrzeuge sind vielfach ab einem Alter von über 25 Jahren sehr 

teuer und schwierig zu bekommen, da die Hersteller die Ersatzteilversorgung nach 

dieser Zeit deutlich einschränken (Vorhaltegarantie in der Regel: 20 Jahre). Weiterhin 

werden nach dieser Nutzungsdauer oft aufwändige und teure Reparaturen und In-

standsetzungen an Aufbauten, verbauten Geräten usw. notwendig. 

Die Orientierungsgröße für Kleinfahrzeuge ergibt sich aus Erfahrungswerten. Hier ist 

aufgrund eines erhöhten Verschleißes lediglich mit 10-15 Jahren Nutzungsdauer zu 

rechnen. 

Die Orientierungsgrößen dienen als Richtwerte. Grundsätzlich ist eine Ersatzbe-

schaffung der Fahrzeuge in Abhängigkeit von ihrem betriebssicheren Zustand 

durchzuführen (Prüfung hinsichtlich feuerwehrtechnischer Einsatzbereitschaft). Ein 

schlechter Zustand kann die Nutzungsdauer reduzieren, während ein guter Zu-

stand die Nutzungsdauer verlängern kann. Der Zustand ist gemäß 

§ 57 DGUV Vorschrift 70 durch einen Sachkundigen (z. B. TÜV) zu prüfen. Die 

Prüfung des betriebssicheren Zustandes durch den Sachkundigen soll sowohl den 

verkehrssicheren als auch den arbeitssicheren Zustand des Fahrzeuges umfas-

sen. 

Die folgende Aufstellung der Fahrzeugstruktur der beiden Ortsfeuerwehren ergibt 

sich aus den im Gemeindegebiet festgestellten Gefährdungspotenzialen, einschließ-

lich der Löschwasserversorgung, und den zur Verfügung stehenden Einsatzkräften. 

Zudem werden die Gebäudestruktur und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf den Beschaffungen, die im Zeitraum des vorliegenden 

Bedarfsplans getätigt werden müssen. Ersatz- oder Neubeschaffungen zu einem 

späteren Zeitpunkt werden im Rahmen des Gesamtkonzeptes ebenfalls dargestellt, 

sind jedoch auf Grundlage des Gemeindeentwicklungsprozesses, der Veränderung 
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von DIN-Normen oder des Zustandes der einzelnen Feuerwehrfahrzeuge im Rahmen 

einer Fortschreibung des Bedarfsplans erneut zu überprüfen. 

 

7.3.1 Fahrzeuge Groß Machnow 

Nachfolgend wird auf das Fahrzeugkonzept der Ortsfeuerwehr Groß Machnow ein-

gegangen. Bezüglich der zukünftigen Fahrzeugstruktur ergeben sich folgende An-

passungen mit den jeweiligen Beweggründen und Einflussfaktoren. 

Es ist zu beachten, dass die Ersatzbeschaffungen einiger Fahrzeuge aufgrund ihres 

Alters nicht in den Zeitraum des vorliegenden Gefahrenabwehrbedarfsplans fallen 

und somit die Bedarfsgerechtigkeit zum gegebenen Zeitpunkt erneut zu überprüfen 

ist. 

• Das vorhandene Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16/25) soll altersbedingt zeit-

nah ersetzt werden. Als Ersatzbeschaffung ist ein Löschgruppenfahrzeug vor-

zusehen. Bei dem Fahrzeug soll die Möglichkeit zur Verlastung eines Hilfeleis-

tungssatzes bestehen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass der Ortsfeu-

erwehr Groß Machnow auch zukünftig, d. h. sobald der Rüstwagen aussortiert 

wird, ein Hilfeleistungssatz auf den Erstangriffsfahrzeugen zur Verfügung 

steht. Weiteres Rüstmaterial des vorgehaltenen Rüstwagens soll auf der Lo-

gistikkomponente verlastet werden. Das Löschgruppenfahrzeug soll als LF 20 

mit möglichst hoher Menge an Löschwasser ausgeführt werden. Hierdurch soll 

eine Reduzierung der Löschwassermenge auf den Fahrzeugen verhindert 

werden. Durch die Vorhaltung eines Löschgruppenfahrzeuges kann zudem 

gewährleistet werden, dass bereits auf dem Erstangriffsfahrzeug die notwen-

digen neun Funktionen (eine Gruppe) zur Einhaltung des Schutzzieles mitge-

führt werden. 

• Der Rüstwagen (RW 1) soll durch eine Logistikkomponente ersetzt werden. 

Der GW-L2 kann modular mit den Materialien des Rüstwagens und/oder an-

deren Einsatzmaterialien (insbesondere Schlauchmaterial) mittels Abrollbehäl-

ter ausgestattet werden. 

• Der Kommandowagen (KdoW) dient dem Transport von Führungskräften im 

Einsatzfall sowie als Dienstfahrzeug bei feuerwehrspezifischen Terminen. Er 

kann zudem zur Einsatzführung bei kleineren Einsätzen verwendet werden. 

Eine weitere Vorhaltung wird empfohlen. 

• Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient dem Transport von Einsatzkräf-

ten im Einsatzfall. Zudem wird er für Dienstfahrten und für Fahrten der Ju-

gendfeuerwehr genutzt. Es ist somit ein vielfältig einsatzbares Fahrzeug, das 

ersatzbeschafft werden soll. 
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Tab. 7.1 Fahrzeuge Groß Machnow 

 

7.3.2 Fahrzeuge Rangsdorf 

Nachfolgend wird auf das Fahrzeugkonzept der Ortsfeuerwehr Rangsdorf eingegan-

gen. Bezüglich der zukünftigen Fahrzeugstruktur ergeben sich folgende Anpassun-

gen mit den jeweiligen Beweggründen und Einflussfaktoren. 

Es ist zu beachten, dass die Ersatzbeschaffungen einiger Fahrzeuge aufgrund ihres 

Alters nicht in den Zeitraum des vorliegenden Gefahrenabwehrbedarfsplans fallen 

und somit die Bedarfsgerechtigkeit zum gegebenen Zeitpunkt erneut zu überprüfen 

ist. 

• Das vorgehaltene HLF 20 soll zur gegebenen Zeit gleichwertig ersatzbeschafft 

werden. Es kann als Erstangriffsfahrzeug sowohl bei der Technischen Hilfe-

leistung als auch bei Bränden eingesetzt werden und entspricht dem vorhan-

denen Gefahrenpotenzial im Gemeindegebiet. 

• Das TLF 16/25 soll durch ein LF 20 ersatzbeschafft werden. Das LF 20 soll mit 

einem möglichst großen Löschwassertank ausgestattet werden, so dass die 

vorhandene Löschwassermenge nicht reduziert wird. Durch die Gruppenkabi-

ne können zukünftig mehr Einsatzkräfte zum Einsatzort transportiert werden 

(TLF = Staffelkabine). 

• Das LF 16 TS soll nicht ersatzbeschafft werden. Die primäre Funktion des 

Einsatzfahrzeuges, die Löschwasserversorgung, kann durch die beiden Lo-

gistikkomponenten übernommen werden. Durch die Ersatzbeschaffung des 

TLF 16/25 durch ein LF 20 kann zudem die Reduzierung der Transportmög-

lichkeiten für die Einsatzkräfte teilweise aufgefangen werden. Auch ohne das 

Baujahr Alter Fahrzeug Jahr

Löschfahrzeug

TLF 16/25 1995 23 (H)LF 20 2020

Gerätewagen und Logistikfahrzeuge

RW 1985 33 GW-L 2 *

Einsatzleit- und sonstige Fahrzeuge

KdoW 2009 9 KdoW 2024

MTW 2012 6 MTW 2027

18

*Ersatzbeschaffung nach Zustand

Durchschnittsalter

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

IST Ersatzbeschaffung
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LF 16 TS können zukünftig über 30 Einsatzkräfte zum Einsatzort gebracht 

werden. 

• Der Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) ist mit Kommunikationsmitteln und weiterer 

Ausrüstung zur Führung taktischer Einheiten ausgerüstet und dient der Ein-

satzleitung am Einsatzort. Er befähigt die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf ei-

genständig größere Einsatzlagen abzuarbeiten und ist daher als bedarfsge-

recht einzustufen. 

• Der GW-T dient primär zum Transport von Einsatzmaterialien für die Techni-

sche Hilfeleistung. Die Vorhaltung ist bei den gegebenen Verkehrswegen und 

dem daraus resultierenden Gefahrenpotenzial als bedarfsgerecht einzustufen. 

Der GW-T (GW-L2) soll mit einer Staffelkabine ausgestattet werden. 

• Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient dem Transport von Einsatzkräf-

ten im Einsatzfall. Zudem wird er für Dienstfahrten und für Fahrten der Ju-

gendfeuerwehr genutzt. Es ist somit ein vielfältig einsatzbares Fahrzeug, das 

ersatzbeschafft werden soll. 

 

Tab. 7.2 Fahrzeuge Rangsdorf 

 

Baujahr Alter Fahrzeug Jahr

Löschfahrzeug

2008 10 HLF 20 2033

TLF 16/25 1999 19 LF 20 2024

LF 16 TS 1990 28 - -

Gerätewagen und Logistikfahrzeuge

GW-T 2013 5 GW-L 2 2038

Einsatzleit- und sonstige Fahrzeuge

ELW 1 2001 17 ELW 1 2019

MTW 2004 14 MTW 2021

Anhanger und Boote

Boot 2017 1 Boot *

Bootstrailer 2017 1 Bootstrailer *

Anhänger 2006 12 Anhänger *

13

*Ersatzbeschaffung nach Zustand

HLF 20/16

Durchschnittsalter:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

IST Ersatzbeschaffung
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7.4 Verbesserung der Einsatzmittel 

Die Gemeinde Rangsdorf hat gemäß § 3 Abs. 1 BbgBKG eine den örtlichen Verhält-

nissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Im Folgenden wird 

daher auf Basis des analysierten IST-Zustandes und des Gefahrenpotenziales die 

notwendige technische Ausstattung der Feuerwehren dargelegt. 

Werden im Laufe des vorliegenden Bedarfsplans neue Risiken oder eine Verände-

rung der Gefahrenschwerpunkte festgestellt, so ist zeitnah zu prüfen, ob die vorhan-

dene Ausstattung mit Einsatzmitteln (Technik, Löschmittel, Atemschutz) den Anforde-

rungen der Feuerwehr weiterhin gerecht wird oder ob eine Anpassung der Vorhal-

tung durchgeführt werden muss. Dies dient in erster Linie dem Eigenschutz der Ein-

satzkräfte sowie der Festlegung der einsatztaktischen Ausrichtung im Einsatzfall 

(Technik, Ausrüstung etc.) in den einzelnen Risikobereichen. 

 

7.4.1 Persönliche Schutzausrüstung (Einsatzkleidung) 

Die Ausstattung und der Zustand der aktuellen Einsatzkleidung sind allgemein als 

gut zu bezeichnen. Es wird auf einen zeitgerechten Austausch geachtet und neue 

Einsatzkräfte erhalten zeitnah ihre Einsatzkleidung. 

Zur Überbrückung der Reinigungszeit soll eine ausreichende Anzahl an Einsatzklei-

dung als Reserve vorgehalten werden. Hierdurch soll die Einsatzbereitschaft jeder-

zeit sichergestellt werden. Bedarfsgerecht ist mindestens ein vollständiger Beklei-

dungssatz in allen gängigen Größen. Darüber hinaus ist es im Regelfall erforder-

lich, in den häufig getragenen Größen bis zu drei vollständige Sätze vorzuhalten. 

Eine regelmäßige Reinigung der Einsatzkleidung, insbesondere nach einer mögli-

chen Kontamination, ist unbedingt durchzuführen. 

Eine gesetzlich vorgeschriebene maximale Nutzungsdauer für Einsatzkleidung exis-

tiert nicht. Die Wirksamkeit der Einsatzkleidung, insbesondere HuPF Teil 1 und 

Teil 4, ist vom Zustand des darin verarbeiteten Elements zur Wärmeisolation abhän-

gig. Die Lebensdauer der Isolationsschicht (Membran) wird durch folgende Einfluss-

faktoren bestimmt: 

• Tragezeit (Dienst- und Einsatzbeteiligung), 

• Anzahl der Hitzebeanspruchungen, 

• Anzahl der Waschgänge, 

• äußere Beschädigungen, 

• sonstige mechanische Beanspruchungen. 

Die Nutzungsdauer der Einsatzkleidung kann sich dadurch sehr unterschiedlich dar-

stellen. Die Entscheidung über Aussonderung und Ersatzbeschaffung von Einsatz-

kleidung muss daher im Einzelfall erfolgen. Erfahrungen von Herstellern und Feuer-

wehren lassen eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren als Planungs-

grundlage realistisch erscheinen. Eine über diesen Zeitraum hinausgehende Nut-

zungsdauer kann nur bei nachgewiesener geringer Beanspruchung sicher vertreten 
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werden. Hierzu ist eine entsprechende Dokumentation der Nutzung und Wasch-

gänge erforderlich. 

 

7.4.2 Löschwasserversorgung 

Im Kapitel 5.8 wird die momentane Löschwassersituation im Gemeindegebiet darge-

stellt. 

Gemäß § 3 Abs. 1 BbgBKG haben Gemeinden die Pflicht eine den örtlichen Verhält-

nissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Diese Pflicht umfasst 

nicht nur den Bau der notwendigen Anlagen, sondern auch deren Unterhaltung. Das 

vorhandene Hydrantennetz deckt nicht immer den Grundschutz an Löschwasser ab. 

In den drei Ortsteilen sind zusätzlich 33 Löschbrunnen eingerichtet. 

Als Richtschnur zur Einrichtung einer angemessenen Löschwasserversorgung ist das 

DVGW-Arbeitsblatt W405 heranzuziehen. Dieses legt die Mindeststandards je bauli-

cher Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung fest. 

Bei der Festlegung von Baugebieten ist durch die Gemeinde auf die Einhaltung des 

Mindestlöschwasserbedarfs in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W405 zu ach-

ten. Sofern der Löschwasserbedarf nicht durch die öffentliche Sammelwasserversor-

gung sichergestellt ist, sind weitere Maßnahmen seitens der Gemeinde zu treffen 

(z. B. Zisternen, Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche). Weiterhin sind bei einer 

erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung die Eigentümer, Besitzer oder sonstige 

Nutzungsberechtigte verpflichtet, auf eigene Kosten für eine besondere Löschwas-

serversorgung Sorge zu tragen. 

Trotz vorhandener baulicher Löschwasserversorgung, ist die Vorhaltung von Fahr-

zeugen mit Löschwasserreserven sowie eine ausreichende feuerwehrtechnische 

Ausstattung zum Aufbau einer Wasserversorgung über lange Wegestrecke erforder-

lich. Dies wird im Fahrzeugkonzept berücksichtigt. 

 

7.4.3 Hilfeleistungssätze 

Aufgrund des bestehenden Gefahrenpotenzials von Unfällen mit eingeklemmten 

Personen und der vorliegenden Fahrzeiten der Ortsfeuerwehren, muss an beiden 

Standorten mindestens ein Hilfeleistungssatz vorgehalten werden. Hierdurch kann im 

Interesse einer optimalen Verletztenversorgung im Bereich der Gefährdungsschwer-

punkte bereits kurzfristig nach der ersten Alarmierung ein Hilfeleistungssatz an der 

Einsatzstelle verfügbar sein. Zudem ist aus Redundanzgründen jederzeit ein zweiter 

Hilfeleistungssatz verfügbar. 

 

7.4.4 Wärmebildkamera 

Die Einsatzmöglichkeiten einer Wärmebildkamera sind vielfältig, darunter z. B. 

- Lokalisierung des Brandortes, 

- Absuche von verrauchten Räumen, 
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- Orientierung im Raum (Rückzugssicherung, Selbstschutz), 

- gezielte Nachlöscharbeiten durch Aufspüren von Glutnestern, 

- Vermisstensuche. 

Für viele Anwendungen muss die Wärmebildkamera bereits in der Anfangsphase des 

Einsatzes bereitstehen. Daher entwickelt sich die Wärmebildkamera langsam zum 

Stand der Technik auf allen Erstangriffsfahrzeugen mit Atemschutzausrüstung. Ent-

sprechend wird die Vorhaltung von einer Wärmebildkamera je Ortsfeuerwehr 

empfohlen.  
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7.5 Personal 

Um das Qualitätskriterium „Funktionsstärke“, das in der Schutzzielfestlegung definiert 

wurde, einhalten zu können, ist eine entsprechende Personalstärke erforderlich. 

In den folgenden Kapiteln sollen daher Empfehlungen zur Verbesserung der Perso-

nalstruktur aufgezeigt werden. Dazu werden zunächst die Mindesteinsatzkräftestärke 

definiert sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Einsatzkräfteverfügbarkeit und zur 

Förderung der bereits aktiven Einsatzkräfte dargestellt. 

Die Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf muss jederzeit personell in der Lage sein, 

die in der Schutzzieldefinition genannten Personalstärken aufbringen zu können. 

 

7.5.1 Mindeststärke 

Zur Sicherstellung des Qualitätskriteriums „Funktionsstärke“ müssen Feuerwehren 

eine ausreichende Personalstärke vorhalten. Diese richtet sich nach dem definierten 

Schutzziel und den örtlichen Gegebenheiten und nach der zu besetzenden Technik 

der Standorte. Die Mindeststärke muss entsprechend der Aufgaben im abwehrenden 

und vorbeugenden Brandschutz ausgerichtet sein. Grundsätzlich gilt gemäß der 

„Allgemeine[n] Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die 

Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren“ vom 

15. Januar 2016, dass die Mindeststärke einer örtlichen Feuerwehreinheit aus einer 

Staffel (FwDV 3) besteht. Es wird weiterhin empfohlen, alle Funktionen in den takti-

schen Einheiten mindestens doppelt zu besetzen (100 % Reserve). 

Diese doppelte Personalreserve ist insbesondere werktags tagsüber häufig als zu 

gering anzusehen. Eine 200 %ige Personalreserve als Mindeststandard wird daher 

seitens der Forplan GmbH empfohlen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Qualitätskriterium „Funktionsstärke“ primär 

auf der verfügbaren Einsatzkräfteanzahl basiert und diese Verfügbarkeit, insbeson-

dere in kleineren Ortschaften, nicht strikt von der Gesamtzahl der Einsatzkräfte in 

einer Feuerwehr abhängt, sondern vielmehr von der örtlichen Struktur der Gemeinde 

(z. B. Anzahl der Arbeitsplätze usw.). 

Als theoretische Planungsgrundlage ergeben sich auf Basis der 100 %- und 200 %-

Reserve folgende Mindeststärken für die beiden Ortsfeuerwehren: 
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Tab. 7.3 Theoretische Mindesteinsatzkräftestärke 

Aus der Tab. 7.3 geht hervor, dass die Mindesteinsatzkräftestärke gemäß der Allge-

meinen Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales in beiden Orts-

feuerwehren eingehalten werden kann. In keiner der beiden Ortsfeuerwehren wird 

die empfohlene 200 % Reserve erreicht. Eine Erhöhung der Einsatzkräftestärke 

muss daher forciert werden. 

 

7.5.2 Ausbildungsbedarf 

Neben der allgemeinen Personalverfügbarkeit muss eine ausreichende Anzahl an 

Führungskräften, Führerscheininhabern, Maschinisten und Atemschutzgeräteträgern 

(mit gültiger G 26.3) gesichert sein. 

Der Umfang der erforderlichen Qualifikationen innerhalb der Feuerwehr richtet sich 

nach den gemäß der Schutzzieldefinition vorzuhaltenden Einsatzfunktionen, den 

Feuerwehr-Dienstvorschriften und den an den jeweiligen Standorten vorgehaltenen 

Einsatzfahrzeugen. Insgesamt ist für jede zu besetzende Grundfunktion eine Perso-

nalreserve vorzuhalten, um die Verfügbarkeit aller benötigten Qualifikationen gewähr-

leisten zu können. Grundsätzlich ist bei der Auswahl der Einsatzkräfte für gewisse 

Funktionen auf deren Verfügbarkeit zu achten. 

Einheiten Funktionen
Benötigte Aktive 

(100% Reserve)

Empfohlene Aktive

(200% Reserve)
Aktuelle Zahl

OFW Groß Machnow

1 Gruppe 9 18 27 18

OFW Rangsdorf

1 Gruppe + 1 Staffel 15 30 45 40

Summe 24 48 72 58

Rechnerische Ermittlung der Mindesteinsatzkräftestärke
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Tab. 7.4 Ausbildungsbedarf 

In Tab. 7.4 der wird der Mindestbedarf an notwendigen Qualifikationen in den Orts-

feuerwehren dargestellt. Es wird ersichtlich, dass in beiden Ortsfeuerwehren noch 

zusätzlicher Ausbildungsbedarf besteht. Zu begründen ist dies unter anderem damit, 

dass in beiden Ortsfeuerwehren die notwendige Gesamtzahl der Einsatzkräfte auf 

Basis der 200 %-Reserve nicht eingehalten werden kann. 

 

7.5.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Personalausstattung 

Eine ausreichende Personalverfügbarkeit ist für eine Feuerwehr mit ehrenamtlichen 

Einsatzkräften eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um die Leistungsfähig-

keit dauerhaft sicherzustellen. Nachfolgend soll auf geeignete Maßnahmen zur Ver-

besserung der Personalsituation eingegangen werden. Die dargestellten Maßnah-

men wurden bereits mehrfach bei vergleichbaren Feuerwehren durchgeführt und sind 

daher zu empfehlen. Durch veränderte Einflussfaktoren können sich im Zeitverlauf 

auch neue Maßnahmenansätze ergeben, die mit gleicher Motivation als Gesamtauf-

gabe durch Feuerwehr, Verwaltung und Politik zu tragen sind. 

Aufgrund der festgestellten Werte (IST-Zustand) sowie der grundsätzlich zu erwar-

tenden Entwicklungen im Bereich der Personalverfügbarkeit werktags tagsüber wird 

während der regelmäßigen Arbeitszeiten weiterhin eine Erhöhung der verfügbaren 

SOLL Ausbildungs-

200% - 600% bedarf

Leitung der Feuerwehr

Verbandsführer** 1 2 1

OFW Groß Machnow 

Aktive 18 27 9

Truppführer 5 12 7

Gruppenführer 2 4 2

Zugführer 5 3 -

Verbandsführer 0 ** -

Maschinisten 9 7 -

Führerschein Klasse C/CE (2) 9 7 -

Atemschutzgeräteträger (G26) 12 18 6

OFW Rangsdorf

Aktive 40 45 5

Truppführer 24 18 -

Gruppenführer 1 6 5*

Zugführer 5 3 -

Verbandsführer 1 ** -

Maschinisten 12 14 2

Führerschein Klasse C/CE (2) 12 14 2

Atemschutzgeräteträger (G26) 19 30 11

* teils durch höherqualifizierte Führungskräfte kompensiert

** Verbandsführer sind nicht ortsfeuerwehrspezifisch vorzuhalten

Zukünftiger Personal- und Fortbildungsbedarf (Mindestbedarf)

IST
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Einsatzkräfte an den Standorten empfohlen. Diese Erhöhung lässt sich durch folgen-

de Einzelmaßnahmen bzw. Maßnahmenkombinationen erzielen: 

a) Verstärkte Ausbildung kommunaler Mitarbeiter: (z. B. aus Verwaltung, 

Bauhof etc.) zu Feuerwehreinsatzkräften, einschließlich der Freistellung zum 

Einsatzdienst während der regelmäßigen Arbeitszeiten. Grundsätzlich sind be-

reits einige kommunale Mitarbeiter bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Die 

Gemeinde Rangsdorf als Arbeitgeber sollte hier Vorreiter sein und alle geeig-

neten Mitarbeiter (technische Mitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter) zur Mit-

arbeit in der Feuerwehr bewegen. 

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten muss auch bei Neueinstellungen 

der Gemeinde auf eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr geachtet werden. 

b) Einbindung von Arbeitgebern: 

Durch Personalwerbemaßnahmen und Einbindung von Arbeitgebern in die 

Rekrutierung neuer Einsatzkräfte sollte versucht werden, den aktiven Perso-

nalstamm weiterhin zu vergrößern. Denkbar wäre beispielsweise die Ausbil-

dung von jungen und interessierten Mitarbeitern der ortsansässigen Firmen zu 

Brandschutzhelfern. Auf diese Weise wird möglicherweise das Interesse an 

der Feuerwehr geweckt. Darüber hinaus kommen die Betriebe in den Genuss 

der zusätzlichen Qualifikation ihrer Mitarbeiter, die ihnen im Ernstfall nützlich 

sein kann und oftmals zusätzlich Würdigung durch die Feuerversicherer er-

fährt. 

Zur Freistellung von Feuerwehreinsatzkräften im Einsatzfall und zu Modalitä-

ten der Lohnfortzahlung sollten die Arbeitgeber auch durch Feuerwehr, Ver-

waltung und Politik informiert werden. Hier darf der Abstimmungsaufwand im 

Vorfeld nicht allein auf dem Mitarbeiter lasten. 

c) Integration externer Feuerwehrmitglieder: 

Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Personalausstattung der Freiwilli-

gen Feuerwehr zu den ungünstigen Zeiten werktags tagsüber besteht in der 

Integration externer Feuerwehrmitglieder anderer Feuerwehren, die sich tags-

über arbeitsbedingt im Gemeindegebiet aufhalten und prinzipiell während ihrer 

Arbeitszeit an Einsätzen teilnehmen könnten. Diese sollten am nächstgelege-

nen Standort integriert werden. Dies hat im Einvernehmen mit dem Leiter der 

„Heimatwehr“ der Einsatzkraft zu erfolgen. 

Ist das Organisatorische geklärt, sollte die Einsatzkraft mit einem vollständigen 

Satz persönlicher Schutzausrüstung versehen werden. Im Alarmfall begibt 

sich die externe Einsatzkraft zum Feuerwehrhaus, welches dem Arbeitsplatz 

am nächsten gelegen ist und rückt von dort mit den Aktiven der entsprechen-

den Wehr aus. 

Um einen reibungslosen Einsatzablauf gewährleisten zu können, ist es not-

wendig, dass die externen Mitglieder an Übungen der betreffenden Abteilung 
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teilnehmen. Auf diese Weise lernt der Aktive die eingesetzte Technik kennen 

und der Ablauf im Einsatzgeschehen wird trainiert und standardisiert. 

d) Steigerung der Gesamtanzahl an aktiven Einsatzkräften: Als Hauptan-

satzpunkte sind hier die Gewinnung von Quereinsteigern sowie die Steigerung 

der Nachwuchsgewinnung notwendig. Zur Personalgewinnung sind folgende 

Maßnahmen zu empfehlen: 

a. Unterricht zu Verhalten im Brandfall an Grund- und weiterführenden 

Schulen, 

b. Werbeaktionen auf Märkten, Veranstaltungen und an den Wachen, 

c. Facebook- und Internetpräsenz, 

d. Unterstützung der Jugendfeuerwehrmitglieder beim weiteren berufli-

chen Werdegang (Organisation von Praktika mit ortsansässigen Unter-

nehmen, gezielte Vermittlung von Lehrstellen, etc.). 

Gerade die Jugendfeuerwehr ist ein wichtiges Mittel, um eine ausreichende Perso-

nalstärke langfristig sicherzustellen (vgl. Kapitel 4.1.4). In diesem Zusammenhang ist 

die Jugendarbeit innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf als positiv heraus-

zuheben. Dieses Engagement muss auch in Zukunft weitergeführt werden, um Per-

sonalengpässen vorzubeugen. 

 
7.5.4 Förderung des Ehrenamtes 

Im gesamten Bundesgebiet stellen viele Freiwillige Feuerwehren fest, dass die Mit-

gliederzahlen sinken. Dennoch muss die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren, trotz 

oftmals steigender Einsatzzahlen und damit hoher zeitlicher Belastung der Einsatz-

kräfte, gewährleistet werden. Die Gründe für die rückläufige Entwicklung der Einsatz-

kräfteanzahl sind vielschichtig. Speziell der Demografische Wandel mit all seinen 

Folgen ist hier zu nennen. So ist neben einer zunehmenden Alterung und einem 

Rückgang der Bevölkerung ebenso eine erhöhte Mobilität der jüngeren Altersgrup-

pen festzustellen. Der Anteil der Menschen, die im feuerwehrfähigen Alter oder lang-

fristig ortsansässig sind, nimmt daher stetig ab. 

Jede Feuerwehr ist gezwungen, mit dieser Situation und der daraus resultierenden 

hohen Mitgliederfluktuation umzugehen. Hierzu sind unterschiedliche und vielschich-

tige Maßnahmen notwendig. Ziel muss es sein, die Mitgliedszahlen der Feuerwehr 

möglichst konstant zu halten oder sogar zu steigern. 

Der wirkungsvollste Weg, um vorhandene Einsatzkräfte weiterhin zu motivieren, ist 

es, die Wertschätzung des Ehrenamtes bei Entscheidungsträgern und in der Ge-

sellschaft zu erhöhen. Diese Wertschätzung kann verschiedene Formen annehmen. 

Neben finanziellen Anreizen ist in ehrenamtlichen Strukturen erfahrungsgemäß ins-

besondere eine angemessene und moderne Ausstattung wirkungsvoll. Dies bezieht 

sich sowohl direkt auf die persönliche Schutzausrüstung einer jeden Einsatzkraft als 

auch auf den Zustand und die Sicherheit von Gerätehäusern bzw. der Fahrzeuge. 

Die Alarm- und Ausrückeordnung spielt überdies ebenso eine Rolle. Wenn freiwillige 

Einsatzkräfte vermehrt zur Durchführung von Aufgaben herangezogen werden, die 
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nicht originäre Aufgabe einer Feuerwehr sind, kann darunter die Motivation der Ein-

satzkräfte leiden. Ein Beispiel hierfür ist die Beseitigung von kleineren Ölspuren. Dies 

sind Aufgaben, die durch andere Einrichtungen, z. B. den Bauhof oder private Fir-

men, abgearbeitet werden könnten. 

Weitere Maßnahmen für die Motivation der vorhandenen Einsatzkräfte können bei-

spielsweise folgende Punkte umfassen: 

• Unterstützung bei der Suche von Arbeitsplätzen im näheren Umfeld, 

• Bereitstellung oder Unterstützung bei der Findung von Wohnungen und Bau-

plätzen, 

• finanzielle Förderung der Kameradschaftspflege, 

• Ehrungen und Beförderung bei guten Leistungen und hohem Engagement, 

• (finanzieller) Anreiz beim Erwerb einer LKW-Fahrerlaubnis, 

• finanzielle Unterstützung bei Tätigkeiten, die dem Feuerwehrdienst zu Gute 

kommen (z. B. Sportkurse, Gesunderhaltung, Fitnessstudio), 

• Entlastung ehrenamtlicher Kräfte bei Verwaltungsaufgaben, 

• Prüfung einer gesonderten Altersvorsorge für langjährige Mitglieder. 

Diese Maßnahmen sollten mit der Gemeindewehrführung und den Einsatzkräften 

diskutiert werden. Hierbei sind insbesondere aktive Mitglieder zu fördern, die eine 

erhöhte, d. h. über das übliche Maß hinausgehende, Einsatzbereitschaft zeigen. 

Darunter fallen u. a. häufige Einsatzteilnahmen, Pflege- und Wartungsarbeiten an 

Fahrzeugen und Geräten usw. 

Die durch die Maßnahmen anfallenden Kosten bzw. Einnahmenverluste stehen in 

keinem Verhältnis zu den sich ergebenden positiven Effekten für die Freiwillige Feu-

erwehr und tragen somit zur nachhaltigen Gefahrenabwehr der Gemeinde bei. 

 

7.5.5 Hauptamtlicher Gerätewart 

Grundsätzlich kann bei der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf bei dem vorliegenden 

Einsatzaufkommen von einer hohen zeitlichen Belastung der Einsatzkräfte gespro-

chen werden. Neben dem Einsatzgeschehen entsteht zudem ein erheblicher zeitli-

cher Aufwand für Übungen, Fort- und Ausbildungen und Geräteprüfungen. 

Prinzipiell kann diese hohe Belastung nicht als selbstverständlich angesehen wer-

den. Von Seiten der Gemeinde Rangsdorf sind daher die ehrenamtlichen Einsatz-

kräfte zu unterstützen. So kann die Wahrnehmung präventiver Aufgaben als Pflicht-

aufgabe nicht nebenbei aus dem Ehrenamt geleistet werden. Zur Brandschutzerzie-

hung sowie zur Förderung der Selbsthilfe und Mitgliedergewinnung sind Termine 

während der regulären Arbeitszeit notwendig, die im Ehrenamt nicht sichergestellt 

werden können. Vor allem aber die Koordination, Durchführung und Überwachung 

von Gerätewartungsaufgaben (hier vor allem die Umsetzung der BGG/GUV-

G 9102) und Logistikfahrten sollten hier nicht den ehrenamtlichen Einsatzkräften 
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auferlegt werden. Aufgrund der hohen Anzahl an Fahrzeugen und Geräten und der in 

der Vergangenheit deutlich gestiegenen Belastung (z. B. durch erhöhten Dokumenta-

tionsaufwand) ist die Übernahme entsprechender Aufgaben aus dem reinen Ehren-

amt nicht mehr zeitgemäß. 

Die Gemeinde Rangsdorf soll daher eine 50 %-Stelle für einen hauptamtlichen Gerä-

tewart schaffen. Dieser soll neben Hausmeistertätigkeiten in den Feuerwehrhäusern 

auch die Gerätewartung an den Standorten übernehmen und Logistikaufgaben wäh-

rend der Regelarbeitszeiten (Fahrzeuglogistik bei Werkstattaufenthalten, Geräte-

tausch, Wäschelogistik, Schlauchlogistik) durchführen. 

Neben der Entlastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte soll der hauptamtliche Gerä-

tewart zudem an Einsätzen teilnehmen und hierdurch die Tagesverfügbarkeit der 

Einsatzkräfte verbessern. 
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7.6 Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren 

Zur Einhaltung des Schutzzieles und zur Sicherstellung der Qualitätskriterien ist die 

Zusammenarbeit zwischen den Ortsfeuerwehren unabdingbar. Eine entsprechende 

Alarmierung ist bereits in der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) geregelt. 

Gemeinsame Übungen, wie sie bereits erfolgen, sind daher für einen effektiven Ein-

satzablauf notwendig. Vorrangig an Risikoobjekten sollten entsprechend größere 

Übungen durchgeführt und so die Objektkenntnis der einzelnen Einsatzkraft erhöht 

werden. 

 

7.7 Fortschreibung 

Gemäß § 3 Abs. 2 BbgBKG sind Gemeinden verpflichtet eine Gefahren- und Risiko-

analyse zu erstellen und in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan umzusetzen. Auf-

grund von Gemeindeentwicklungsprozessen soll der vorliegende Bedarfsplan daher 

in 5 Jahren fortgeschrieben werden. 

Der vorliegende Bedarfsplan soll somit im Jahre 2023 fortgeschrieben werden. 
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Einsatzkräfte insgesamt (inkl Schichtarbeiter) Gruppenführer und höher qualifiziert

Führerscheininhaber C Atemschutzgeräteträger

Maschinisten

* schraffierte Bereiche = theoretische Anzahl an verfügbaren Schichtarbeiter* schraffierte Bereiche = theoretische Anzahl an verfügbaren Schichtarbeitern

werktags 06:00-18:00 Uhr

1

1

1

2. Abmarsch (9 Minuten)1. Abmarsch (4 Minuten)

1

11

1

Insgesamt (>9 Minuten)

Verfügbare Funktionen OFW Groß Machnow
werktags 06:00-18:00 Uhr 

* schraffierte Bereiche = Schnittmenge der Qualifikationen (Mehrfachqualifikationen)
* Einsatzkräfte im Schichtdienst sind hier nicht betrachtet

Maschinist & Führerscheininhaber C

Atemschutzgeräteträger Gruppenführer und höher qualifiziert

Alle Qualifikationen
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* schraffierte Bereiche = Schnittmenge der Qualifikationen (Mehrfachqualifikationen)
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* Einsatzkräfte im Schichtdienst sind hier nicht betrachtet
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3100 Gefahren aufgrund von Naturereignissen und anthropogenen Umwelteinflüssen

ja nein

3110 Extremwetterlagen x

3111 Sturm/Orkan/Tornado x

3112 Hagel, Eisregen, Blitzeis x

3113 Langanhaltender Schneefall/Schneeverwehungen x

3114 Langanhaltender Starkfrost x

3116 Schwere Gewitter mit massiven Blitzeinschlägen x

3117 Hitze- und Dürreperioden mit Missernten und/oder 

Trinkwassermangel x

3118 SMOG x

3130 Erdbewegungen x

3131 Bergschäden/Erdsenkungen/Erdrutsche/Muren/   

Hangrutschungen x

3140 Flächenbrände (Waldbrand, Heidebrand, Moorbrand) x

3141 Waldbrand x

3142 Heidebrand x

3143 Moorbrand x

3144 Torfbrand x

3145 Flächenbrände auf munitionsbelastetem Gebiet x

3150 Hochwasser/Sturmfluten x

3152 Örtliche Hochwasser durch starke Regenfälle x

3153 Hochwasser in Bächen, Flüssen und Stromtälern x

3200 Gefahren aufgrund von ABC-Lagen, Technologie- und Transportunfällen und Großbränden

ja nein

3210 A-Gefahren (Kritische Infrastruktur - Gefahrstoffe) x

3212 Gefahrstofffreisetzungen aus Kernkraftwerken der 

Nachbarkreise/-länder

x

3213 Gefahrstofffreisetzungen aus Kernkraftwerken anderer 

Staaten

x

3214 Gefahrstofffreisetzungen aus sonstigen kerntechnischen 

Anlagen (Forschungsreaktoren, Wiederaufbereitungsanlagen 

oder anderen Anlagen mit radioaktiven Stoffen)

x

3215 Freisetzung sonstiger radioaktiver Stoffe x

3220 B-Gefahren (Kritische Infrastruktur - Gefahrstoffe) x

3221 Seuchen (Epidmien, z.B. Influenza und Pandemien) x

3222 Tierseuchen (Epizootien) x

3223 Großflächige Pflanzenkrankheiten (Epiphytien) x

3224 Freisetzung pathogener Stoffe oder Mikroorganismen aus 

biologischen/ gentechnischen Anlagen

x

3225 Freisetzung sonstiger pathogener (biologischer) Stoffe oder 

Mikroorganismen

x

3230 C-Gefahren (Kritische Infrastruktur - Gefahrstoffe) x

3231 Freisetzung toxischer Stoffe x

3235 Gefahrstofffreisetzungen aus ortsfesten Objekten mit 

bekanntem Gefahrenpotenzial

x

Erfassungsbogen für die Auswahl der örtlichen Gefahren

ZutreffendGefahrenKennziffer

Kennziffer Gefahren Zutreffend
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3200 Gefahren aufgrund von ABC-Lagen, Technologie- und Transportunfällen und Großbränden

ja nein

3240 Gefahrstofffreisetzungen bei Transportunfällen (Straße, 

Schiene, Wasserstraßen, Luft)

x

3245 Großbrände, Explosionen, Zerknalle, Verpuffungen x

3250 Massenanfall von Betroffenen durch schwere Störungen 

auf den Verkehrswegen

x

3251 Straße einschließlich Übergänge und Tunnels x

3252 Schiene einschließlich Übergänge und Tunnels x

3253 Wasserstraßen x

3254 Luft x

3260 Schwere Störungen und Schäden in Einrichtungen der 

Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - 

Versorgung)

3261 Wasser (Trinkwasser) x

3262 Lebensmittel x

3263 Gas (Erdgas, Flüssiggas) x

3264 Elektrizität x

3265 Fernwärme x

3266 Mineralöl x

3267 Kohle x

3270 Schwere Störungen und Schäden in Einrichtungen der 

Entsorgung (Kritische Infrastruktur - Entsorgung)

x

3271 Abwassernetz, Klärwerke x

3272 Abfallentsorgung allgemein, Mülldeponien, 

Müllverbrennungsanlagen

x

3273 Sondermüll-Verbrennungsanlagen x

3280 Langanhaltende Störungen/großflächiger Ausfall der 

Informations-, Kommunikations- und Warnsysteme unter 

Berücksichtigung von Interdependenzen und 

Dominoeffekten (Kritische Infrastruktur - 

Informationstechnik)

x

3281 Telefonnetze, Funknetze, EDV-Netze x

3282 Satellitengestützte Systeme x

3283 Rundfunk und Fernsehen x

3295 Gefährdung durch Kampfmittel als Altlasten x

Kennziffer Gefahren Zutreffend
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3500 Gefahren durch Brände, Not- und Unglücksfälle

ja nein

3510 Brände x

3511 Gebäudebrände x

3512 Fahrzeugbrände x

3513 Sonstige Brände x

3520 Not- und Unglücksfälle x

3521 Verkehrsunfälle x

3522 Wasser- und Eisunfälle x

3523 sonstige Not- und Unglücksfälle x

3530 Massenanfall von Verletzten (MANV) außerhalb von 

Verkehrswegen

x

3531 MANV bei Großveranstaltungen x

3532 MANV in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen x

3533 MANV in Schulen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen x

Kennziffer Gefahren Zutreffend
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Risikoklasse Einwohnerzahl Kennzeichnende Merkmale

weitgehend offene Bauweise

im Wesentlichen Wohngebäude

Gebäudehöhe: max. 7 m Brüstungshöhe

keine nennenswerten Gewerbebetriebe

keine Bauten besonderer Art oder Nutzung

überwiegend offene Bauweise (teilweise Reihenbebauung)

überwiegend Wohngebäude (Wohngebiete)

Gebäudehöhe: max. 7 m Brüstungshöhe

einzelne kleinere Gewerbebetriebe/ Handwerksbetriebe/ 

Beherbergungsbetriebekleine oder nur eingeschossige Gebäude besonderer Art oder 

Nutzung

offene und geschlossene Bauweise

Mischnutzung

kleinere Bauten besonderer Art oder Nutzung

Gebäudehöhe: max. 12 m Brüstungshöhe

Gewerbebetriebe ohne erhöhten Gefahrstoffumgang oder mit 

Werkfeuerwehr

Waldgebiete A

zum überwiegenden Teil großflächig geschlossene Bauweise

Mischnutzung u.a. mit Gewerbegebieten

große Objekte besonderer Art oder Nutzung

Gebäudehöhe: > 12 m Brüstungshöhe

Industrie- oder Gewerbebetriebe mit erhöhtem Gefahrstoffumgang 

ohne Werkfeuerwehr

Waldgebiete A 1

Br 1 bis 10 000

Br 2 10 001 - 20 000

Br 3 20 001 - 50 000

Br 4 > 50 000

Risikoklassen Brand

Risikoklasse Einwohnerzahl Kennzeichnende Merkmale

kleine Ortsverbindungsstraßen

keine Gewerbegebiete oder kleine Handwerksbetriebe

größere Ortsverbindungsstraßen (z.B. Kreis- und Landesstraßen)

kleinere Gewerbegebiete oder größere Handwerksbetriebe

Kreis- und Landesstraßen, Bundesstraßen

größere Gewerbebetriebe oder größere Schwerindustrie

Schienenwege

Kraftfahrstraßen, Autobahnen, vierspurige Bundesstraßen

Schnellfahrstrecken

Risikoklassen Technische Hilfe

TH 2 10 000 - 20 000

TH 3 20 001 - 50 000

TH 4 > 50 000

TH 1 bis 10 000
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Risikoklasse Einwohnerzahl Kennzeichnende Merkmale

R/N - kein genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen 

im Gemeindegebiet 

B - keine Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdeten 

Stoffen umgehen 

C - kein bedeutender Umgang mit Gefahrstoffen

R/N - Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und die gemäß 

FwDV 500 in der Gefahrengruppe I eingestuft sind

B - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdeten Stoffen 

der Stufe BIO I ("vfdb-Richtlinie 10/02") umgehen 

C - Betriebe und/oder Anlagen, die in geringem Umfang mit 

Gefahrstoffen umgehen, aber nicht der Störfallverordnung 

unterliegen

 - Lagerung von Gefahrstoffen mit geringem Gefahrenpotenzial 

(keine Chemikalienlager)

R/N - Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und die gemäß 

FwDV 500 in der Gefahrengruppe II oder III eingestuft werden

B - Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdeten Stoffen 

der Stufe BIO II oder BIO III ("vfdb-Richtlinie 10/02") umgehen 

C - Betriebe und Anlagen, die mit Gefahren umgehen und der 

Störfallverordnung unterliegen
1)

 - Chemikalienhandlungen oder -lager, die nicht der 

Störfallverordnung unterliegen

20 000 - 50 000

CBRN 3 > 50 000

Risikoklassen CBRN

CBRN 1 bis 20 000

CBRN 2

Risikoklasse Einwohnerzahl Kennzeichnende Merkmale

kleine Bäche

größere Weiher, Badeseen

Flüsse und Seen ohne gewerbliche Schifffahrt

Landeswasserstraßen

Flüsse und Seen mit gewerblicher Schifffahrt

Bundeswasserstraßen

Risikoklassen Wassernotfälle

W 2
20 000 - 50 000

W 3
> 50 000

W 1
bis 20 000
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